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Textgegenüberstellung zur Regierungsvorlage zum 

Oö. Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2018 

 

 

Oö. Gemeindeordnung 1990 (Oö. GemO 1990) 

 

V. HAUPTSTÜCK 

Gemeindehaushalt 

1. Abschnitt 

Gemeindevoranschlag 

§ 75 

Grundsätze der Voranschlagserstellung 

(1) Die Form und die Gliederung des Voranschlages bestimmen sich nach den auf 

Grund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, erlassenen Vorschriften und 

Richtlinien. 

(2) Die zu veranschlagenden Beträge sind, soweit Unterlagen hiefür vorhanden sind, 

unmittelbar zu errechnen. Im übrigen sind die Einnahmen unter Berücksichtigung ihrer in den 

letzten zwei Jahren und im laufenden Haushaltsjahr zutage getretenen Entwicklung sowie 

allfälliger Veränderungen in der Gesetzgebung oder in den Verwaltungseinrichtungen 

einzuschätzen. Die Veranschlagung von Steuereinnahmen mit einem höheren als dem dem 

bisherigen tatsächlichen Erfolg des laufenden Haushaltsjahres entsprechenden Jahresbetrag 

ist bei unverändertem Stand der Abgabenvorschrift nur dann zulässig, wenn besondere 

Umstände einen höheren Steuerertrag gesichert erscheinen lassen. Bei Änderungen in den 

Abgabenvorschriften darf über die sich daraus rechnungsmäßig ergebenden 

Mehreinnahmen nicht hinausgegangen werden. 

(3) Die Ausgaben dürfen nur mit dem sachlich begründeten unabweislichen 

Jahreserfordernis veranschlagt werden. 

(4) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 

hiedurch nicht gefährdet wird, sind zweckgebundene Rücklagen anzulegen oder jährliche 

Zuführungen zu diesen zu veranschlagen. 

(5) Die Ausgaben des ordentlichen und des außerordentlichen Haushaltes sind mit den 

Einnahmen auszugleichen. Im außerordentlichen Haushalt dürfen Ausgaben, die nicht voll 

durch außerordentliche Einnahmen oder durch Anteilsbeträge aus dem ordentlichen 

Haushalt ausgeglichen werden, nicht vorgesehen werden. Wenn die Gesamtheit der 

veranschlagten Ausgaben die Gesamtheit der Einnahmen überschreitet, hat der 

Bürgermeister in den Entwurf des Gemeindevoranschlages auch die Vorschläge zur 

Herstellung des Ausgleiches der Einnahmen und Ausgaben (Deckung des Abganges) 

aufzunehmen. 
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§ 76 

Erstellung und Beschlussfassung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat alljährlich vor Ablauf des 

Haushaltsjahres den Entwurf des Gemeindevoranschlags zu erstellen. 

(2) Wenn im Entwurf des ordentlichen Gemeindevoranschlags gemäß Abs. 1 die 

Gesamtheit der veranschlagten Ausgaben die Gesamtheit der Einnahmen überschreitet, hat 

die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister den Entwurf vor der Auflage zur öffentlichen 

Einsicht gemäß Abs. 3 und der Vorlage an den Gemeinderat gemäß Abs. 4 der 

Landesregierung vorzulegen. Die Landesregierung kann der Bürgermeisterin bzw. dem 

Bürgermeister Maßnahmen zur Erreichung des Ausgleichs im ordentlichen Haushalt 

vorschlagen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat darauf aufbauend einen neuen 

Entwurf zu erstellen, der den Grundsätzen des § 75 Abs. 5 entspricht. 

(3) Vor der Vorlage an den Gemeinderat gemäß Abs. 4 ist der Entwurf des 

Gemeindevoranschlags zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom 

Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein 

berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen 

den Entwurf schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt einzubringen. Solche 

Erinnerungen sind von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister mit einer Äußerung dem 

Gemeinderat vorzulegen und von diesem bei der Beratung des Gemeindevoranschlags in 

Erwägung zu ziehen. Spätestens mit der öffentlichen Auflage des Voranschlagsentwurfs ist 

eine Ausfertigung desselben jeder Fraktion und darüber hinaus - auf Antrag - jedem Mitglied 

des Gemeinderats zu übermitteln. Auf Antrag ist der Voranschlagsentwurf jeder 

Fraktionsobfrau bzw. jedem Fraktionsobmann oder der bzw. dem von ihr bzw. ihm 

ermächtigten Vertreterin bzw. Vertreter ihrer bzw. seiner Fraktion nach Maßgabe der zur 

Verfügung stehenden technischen Mittel im Weg automationsunterstützter Datenübertragung 

zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den Entwurf des 

Gemeindevoranschlags so zeitgerecht zu erstellen, dass der Gemeinderat hierüber noch vor 

Beginn des Haushaltsjahres Beschluss fassen kann. Wenn irgend möglich ist daher der 

Entwurf dem Gemeinderat vier Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. 

(5) Die Beratung und Beschlussfassung über den Gemeindevoranschlag obliegt dem 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

(6) Gleichzeitig hat der Gemeinderat die für die Ausschreibung und Einhebung der 

Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die Höhe der allenfalls 

aufzunehmenden Kassenkredite und Darlehen festzusetzen. 

(7) Der vom Gemeinderat beschlossene Gemeindevoranschlag und die nach Abs. 6 

gefassten Beschlüsse sind zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 

öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist von der Bürgermeisterin bzw. vom 

Bürgermeister fristgerecht kundzumachen. 
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§ 76 

Erstellung und Beschlußfassung 

(1) Der Bürgermeister hat alljährlich vor Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat 

den Entwurf des Gemeindevoranschlages vorzulegen. Er hat den Entwurf so zeitgerecht zu 

erstellen, daß der Gemeinderat hierüber noch vor Beginn des Haushaltsjahres Beschluß 

fassen kann. Wenn irgend möglich ist daher der Entwurf dem Gemeinderat sechs Wochen 

vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. 

(2) Vor der Vorlage an den Gemeinderat ist der Entwurf des Gemeindevoranschlags 

durch zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen. Die Auflage ist vom Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, 

dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, 

innerhalb der Auflagefrist gegen den Entwurf schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt 

einzubringen. Solche Erinnerungen sind vom Bürgermeister mit einer Äußerung dem 

Gemeinderat vorzulegen und von diesem bei der Beratung des Gemeindevoranschlags in 

Erwägung zu ziehen. Spätestens mit der öffentlichen Auflage des Voranschlagsentwurfs ist 

eine Ausfertigung desselben jeder Fraktion und darüber hinaus - auf Antrag - jedem Mitglied 

des Gemeinderates zu übermitteln. Auf Antrag ist der Voranschlagsentwurf jedem 

Fraktionsobmann bzw. dem von ihm ermächtigten Vertreter seiner Fraktion nach Maßgabe 

der zur Verfügung stehenden technischen Mittel im Wege automationsunterstützter 

Datenübertragung zur Verfügung zu stellen.  

(3) Die Beratung und Beschlußfassung über den Gemeindevoranschlag obliegt dem 

Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

(4) Gleichzeitig hat der Gemeinderat die für die Ausschreibung und Einhebung der 

Gemeindeabgaben erforderlichen Beschlüsse zu fassen und die Höhe der allenfalls 

aufzunehmenden Kassenkredite und Darlehen festzusetzen. 

(5) Der vom Gemeinderat beschlossene Gemeindevoranschlag und die nach Abs. 4 

gefaßten Beschlüsse sind durch zwei Wochen im Gemeindeamt während der Amtsstunden 

zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflegung ist vom Bürgermeister fristgerecht 

kundzumachen. 

§ 77 

Vorlage an die Aufsichtsbehörde 

Der Bürgermeister hat den vom Gemeinderat beschlossenen Gemeindevoranschlag 

samt den Beschlüssen nach § 76 Abs. 6§ 76 Abs. 4 unverzüglich der Aufsichtsbehörde 

vorzulegen. 

§ 78 

Voranschlagsprovisorium 

Ist bei Beginn des Haushaltsjahres der Gemeindevoranschlag vom Gemeinderat noch 

nicht beschlossen oder wurde der Gemeindevoranschlag gemäß § 101 Abs. 2 aufgehoben, 

so ist der Bürgermeister bis zur Beschlußfassung über den Gemeindevoranschlag 

ermächtigt, 

 a) alle Ausgaben zu leisten, die bei sparsamster Verwaltung erforderlich sind, um die 

bestehenden Gemeindeeinrichtungen im geordneten Gang zu erhalten und die 

gesetzlichen Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen; 
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 b) die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen aus Abgaben, deren Erhebung 

einer jährlichen Beschlußfassung bedarf, im Ausmaß des Vorjahres zu erheben; 

 c) zur Leistung der Ausgaben nach lit. a innerhalb der Grenzen des § 83 einen 

Kassenkredit im unbedingt erforderlichen Ausmaß aufzunehmen. 

§ 79 

Nachtragsvoranschlag 

(1) Ergibt sich während des Haushaltsjahres die Notwendigkeit eines neuen Aufwandes, 

der im Gemeindevoranschlag nicht vorgesehen ist, oder zeigt sich, daß die Gebarung mit 

einem Fehlbetrag abschließen wird, so hat der Bürgermeister, sofern nicht nach Abs. 2 

vorgegangen werden kann, dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages zum 

Gemeindevoranschlag zur Beschlußfassung vorzulegen und die zur Bedeckung und zur 

Aufrechterhaltung des Haushaltsgleichgewichtes erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Ausgaben, durch welche der für eine Zweckbestimmung vorgesehene 

Voranschlagsbetrag überschritten wird (Kreditüberschreitung), sowie die Verwendung von 

Voranschlagsbeträgen für andere als im Gemeindevoranschlag dafür vorgesehene 

Zweckbestimmungen (Kreditübertragung) bedürfen der vorherigen Beschlußfassung durch 

den Gemeinderat. Ein Nachtragsvoranschlag ist jedenfalls dann erforderlich, sofern 

Kreditüberschreitungen oder Kreditübertragungen insgesamt 10 % der Einnahmen des 

ordentlichen Gemeindevoranschlags übersteigen oder wenn durch eine Kreditüberschreitung 

der ordentliche oder der außerordentliche Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist.Für 

Kreditüberschreitungen ist jedenfalls ein Nachtragsvoranschlag erforderlich, sofern sie 

insgesamt 10% der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages übersteigen. Das 

gleiche gilt für Kreditübertragungen. 

(3) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Gemeindevoranschlag geltenden 

Bestimmungen sinngemäß anzuwenden; insbesondere ist § 76 Abs. 2 sinngemäß 

anzuwenden, wenn der ordentliche Gemeindevoranschlag nicht mehr ausgeglichen ist. 

(3) Auf Nachtragsvoranschläge sind die für den Gemeindevoranschlag geltenden 

Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

Verwaltungsakte und Verwaltungsverfahren 

§ 95 

Instanzenzug 

(1) Gegen Bescheide der Gemeindeorgane in den in die Gesetzgebungskompetenz des 

Landes fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde ist die 

Berufung ausgeschlossen. 

(2) Sofern gesetzlich die Möglichkeit der Berufung nicht ausgeschlossen ist, ist der 

Gemeinderat in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde 

Berufungsbehörde. 

(3) Der Gemeinderat übt die in den verfahrensrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen 

oberbehördlichen Befugnisse aus. 
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§ 95 

Instanzenzug 

Soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, entscheidet der Gemeinderat über 

Berufungen gegen Bescheide anderer Gemeindeorgane in den Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. Er übt auch die in den verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus.  
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Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 (StL. 1992) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

I. Abschnitt 

Der Gemeinderat 

§ 14 

Erlöschen des Mandats 

(1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats kann auf sein Mandat verzichten. Der 

Verzicht ist schriftlich dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) - im Fall des Verzichts des 

(der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin) dem (der) nach § 28 Abs. 5 zur Vertretung berufenen 

Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterin) - zu erklären und wird mit dem Einlangen wirksam, 

wenn die Verzichtserklärung nicht einen späteren Zeitpunkt enthält. Dem Verzicht beigefügte 

Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Verzichtserklärung ist eigenhändig zu 

unterschreiben und kann nach ihrem Einlangen nicht mehr widerrufen werden. 

(2) Ein Mitglied des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu erklären, 

 1. wenn es zur konstituierenden Sitzung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 

erscheint oder sich vor Beendigung der Wahl (§§ 23 und 28) entfernt; 

 2. wenn es das Gelöbnis überhaupt nicht oder nicht in der im § 10 vorgeschriebenen 

Form ablegt oder es unter Bedingungen oder Vorbehalten leistet; 

 3. wenn es an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Gemeinderats unentschuldigt 

nicht teilnimmt. 

(3) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu 

erklären, 

 1. wenn es die Wählbarkeit gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 und 2 Oö. Kommunalwahlordnung 

verliert oder ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt 

wird; 

 2. wenn ein Umstand gemäß § 24 Abs. 2 und 3 Oö. Kommunalwahlordnung eintritt oder 

ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt wird. 

(4) Im Fall des Abs. 2 hat der Gemeinderat den Antrag auf Erklärung des 

Mandatsverlusts an den Verfassungsgerichtshof (Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG) zu stellen. Im 

Fall des Abs. 3 hat der Stadtsenat in einem von Amts wegen abzuführenden Verfahren den 

Mandatsverlust mit Bescheid auszusprechen. Eine Berufung gegen den Bescheid des 

Stadtsenats ist nicht zulässig. Ergeht gemäß Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG ein Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofs, tritt gleichzeitig eine in der gleichen Sache allenfalls ergangene 

Entscheidung des Stadtsenats außer Kraft; ein anhängiges Verfahren ist einzustellen. 
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IV. HAUPTSTÜCK 

Zuständigkeit der Organe 

IV. Abschnitt 

§ 51 

Zuständigkeit des Magistrates 

(1) Die Geschäfte der Stadt sind durch den Magistrat zu besorgen. 

(2) Der Magistrat verfügt und entscheidet in allen behördlichen Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereiches der Stadt in erster Instanz, soweit diese nicht ausdrücklich 

einem anderen Organ vorbehalten sind. 

(3) Dem Magistrat sind außer den ihm in diesem Gesetz und in anderen gesetzlichen 

Vorschriften zugewiesenen Aufgaben folgende Angelegenheiten vorbehalten: 

 1. die selbständige Erledigung folgender Geschäfte im Rahmen des inneren 

Dienstbetriebes: 

 a) die unmittelbare laufende Verwaltung des Vermögens der Stadt; 

 b) die Veräußerung beweglicher Sachen bis zu einem Wert von 1.000 Euro; 

 c) Angelegenheiten, die unmittelbar der Erhaltung der Substanz dienen oder die 

laufend, wenn auch nicht regelmäßig, anfallen und die insbesondere in der durch 

Gesetz oder Vertrag bestimmten Weise zu besorgen sind; 

 d) die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Anstalten und Betrieben 

erforderlichen Maßnahmen; 

 e) die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Angelegenheiten der 

Bediensteten, soweit sie nicht ausdrücklich einem anderen Organ der Stadt 

zugewiesen sind; 

 2. die Erstattung von Vorschlägen für die Ernennung der Bediensteten im Rahmen der 

Leitung des inneren Dienstbetriebes, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist; 

 3. die Vorbereitung der Berichterstattung und der Antragstellung sowie die Mitwirkung 

beim Vollzug nach Maßgabe der Geschäftsordnungen, soweit sie nicht anderen 

Organen vorbehalten sind. 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

Instanzenzug, Kundmachung von Verordnungen, Unterfertigung von Urkunden 

§ 64 

Instanzenzug 

(1) Gegen Bescheide eines Organs der Stadt in den in die Gesetzgebungskompetenz 

des Landes fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde ist die 

Berufung ausgeschlossen. 

(2) Sofern gesetzlich die Möglichkeit der Berufung nicht ausgeschlossen ist, entscheidet 

der Stadtsenat in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde über 

Berufungen gegen Bescheide des Magistrats. 

(3) Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat die in den verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 
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§ 64 

Instanzenzug 

(1) Sofern nicht durch Gesetz eine andere Berufungsinstanz gegeben ist, entscheidet in 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadtsenat über Berufungen gegen 

Bescheide des Magistrates. Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat auch die in den 

verfahrensgesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

(2) Gegen die Entscheidung des Stadtsenates ist eine Berufung nicht zulässig. 
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Statut für die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

I. Abschnitt 

Der Gemeinderat 

§ 14 

Erlöschen des Mandats 

(1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats kann auf sein Mandat verzichten. Der 

Verzicht ist schriftlich dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) - im Fall des Verzichts des 

(der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin) dem (der) nach § 28 Abs. 5 zur Vertretung berufenen 

Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterin) - zu erklären und wird mit dem Einlangen wirksam, 

wenn die Verzichtserklärung nicht einen späteren Zeitpunkt enthält. Dem Verzicht beigefügte 

Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Verzichtserklärung ist eigenhändig zu 

unterschreiben und kann nach ihrem Einlangen nicht mehr widerrufen werden. 

(2) Ein Mitglied des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu erklären, 

 1. wenn es zur konstituierenden Sitzung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 

erscheint oder sich vor Beendigung der Wahl (§§ 23 und 28) entfernt; 

 2. wenn es das Gelöbnis überhaupt nicht oder nicht in der im § 10 vorgeschriebenen 

Form ablegt oder es unter Bedingungen oder Vorbehalten leistet; 

 3. wenn es an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Gemeinderats unentschuldigt 

nicht teilnimmt. 

(3) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu 

erklären, 

 1. wenn es die Wählbarkeit gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 und 2 Oö. Kommunalwahlordnung 

verliert oder ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt 

wird; 

 2. wenn ein Umstand gemäß § 24 Abs. 2 und 3 Oö. Kommunalwahlordnung eintritt oder 

ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt wird. 

(4) Im Fall des Abs. 2 hat der Gemeinderat den Antrag auf Erklärung des 

Mandatsverlusts an den Verfassungsgerichtshof (Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG) zu stellen. Im 

Fall des Abs. 3 hat der Stadtsenat in einem von Amts wegen abzuführenden Verfahren den 

Mandatsverlust mit Bescheid auszusprechen. Eine Berufung gegen den Bescheid des 

Stadtsenats ist nicht zulässig. Ergeht gemäß Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG ein Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofs, tritt gleichzeitig eine in der gleichen Sache allenfalls ergangene 

Entscheidung des Stadtsenats außer Kraft; ein anhängiges Verfahren ist einzustellen. 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

Zuständigkeit der Organe 

IV. Abschnitt 

§ 51 

Zuständigkeit des Magistrates 

(1) Die Geschäfte der Stadt sind durch den Magistrat zu besorgen. 
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(2) Der Magistrat verfügt und entscheidet in allen behördlichen Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereiches der Stadt in erster Instanz, soweit diese nicht ausdrücklich 

einem anderen Organ vorbehalten sind. 

(3) Dem Magistrat sind außer den ihm in diesem Gesetz und in anderen gesetzlichen 

Vorschriften zugewiesenen Aufgaben folgende Angelegenheiten vorbehalten: 

 1. die selbständige Erledigung folgender Geschäfte im Rahmen des inneren 

Dienstbetriebes: 

 a) die unmittelbare Verwaltung des Vermögens der Stadt; 

 b) die Veräußerung beweglicher Sachen bis zu einem Wert von 1.000 Euro; 

 c) Angelegenheiten, die unmittelbar der Erhaltung der Substanz dienen oder die 

laufend, wenn auch nicht regelmäßig, anfallen und die insbesondere in der durch 

Gesetz oder Vertrag bestimmten Weise zu besorgen sind; 

 d) die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Anstalten und Betrieben 

erforderlichen Maßnahmen; 

 e) die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Angelegenheiten der 

Bediensteten, soweit sie nicht ausdrücklich einem anderen Organ der Stadt 

zugewiesen sind; 

 2. die Erstattung von Vorschlägen für die Ernennung der Bediensteten im Rahmen der 

Leitung des inneren Dienstbetriebes, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist; 

 3. die Vorbereitung der Berichterstattung und der Antragstellung sowie die Mitwirkung 

beim Vollzug nach Maßgabe der Geschäftsordnungen, soweit sie nicht anderen 

Organen vorbehalten sind. 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

Instanzenzug, Kundmachung von Verordnungen, Unterfertigung von Urkunden 

§ 64 

Instanzenzug 

(1) Gegen Bescheide eines Organs der Stadt in den in die Gesetzgebungskompetenz 

des Landes fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde ist die 

Berufung ausgeschlossen. 

(2) Sofern gesetzlich die Möglichkeit der Berufung nicht ausgeschlossen ist, entscheidet 

der Stadtsenat in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde über 

Berufungen gegen Bescheide des Magistrats. 

(3) Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat die in den verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

§ 64 

Instanzenzug 

(1) Sofern nicht durch Gesetz eine andere Berufungsinstanz gegeben ist, entscheidet in 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadtsenat über Berufungen gegen 

Bescheide des Magistrates. Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat auch die in den 

verfahrensgesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

(2) Gegen die Entscheidung des Stadtsenates ist eine Berufung nicht zulässig. 
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Statut für die Stadt Wels 1992 (StW. 1992) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Organe der Stadt 

I. Abschnitt 

Der Gemeinderat 

§ 14 

Erlöschen des Mandats 

(1) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats kann auf sein Mandat verzichten. Der 

Verzicht ist schriftlich dem (der) Bürgermeister (Bürgermeisterin) - im Fall des Verzichts des 

(der) Bürgermeisters (Bürgermeisterin) dem (der) nach § 28 Abs. 5 zur Vertretung berufenen 

Vizebürgermeister (Vizebürgermeisterin) - zu erklären und wird mit dem Einlangen wirksam, 

wenn die Verzichtserklärung nicht einen späteren Zeitpunkt enthält. Dem Verzicht beigefügte 

Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Verzichtserklärung ist eigenhändig zu 

unterschreiben und kann nach ihrem Einlangen nicht mehr widerrufen werden. 

(2) Ein Mitglied des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu erklären, 

 1. wenn es zur konstituierenden Sitzung ohne hinreichende Entschuldigung nicht 

erscheint oder sich vor Beendigung der Wahl (§§ 23 und 28) entfernt; 

 2. wenn es das Gelöbnis überhaupt nicht oder nicht in der im § 10 vorgeschriebenen 

Form ablegt oder es unter Bedingungen oder Vorbehalten leistet; 

 3. wenn es an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen des Gemeinderats unentschuldigt 

nicht teilnimmt. 

(3) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Gemeinderats ist seines Mandats verlustig zu 

erklären, 

 1. wenn es die Wählbarkeit gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 und 2 Oö. Kommunalwahlordnung 

verliert oder ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt 

wird; 

 2. wenn ein Umstand gemäß § 24 Abs. 2 und 3 Oö. Kommunalwahlordnung eintritt oder 

ein solcher ursprünglicher Mangel der Wählbarkeit nachträglich bekannt wird. 

(4) Im Fall des Abs. 2 hat der Gemeinderat den Antrag auf Erklärung des 

Mandatsverlusts an den Verfassungsgerichtshof (Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG) zu stellen. Im 

Fall des Abs. 3 hat der Stadtsenat in einem von Amts wegen abzuführenden Verfahren den 

Mandatsverlust mit Bescheid auszusprechen. Eine Berufung gegen den Bescheid des 

Stadtsenats ist nicht zulässig. Ergeht gemäß Art. 141 Abs. 1 lit. c B-VG ein Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofs, tritt gleichzeitig eine in der gleichen Sache allenfalls ergangene 

Entscheidung des Stadtsenats außer Kraft; ein anhängiges Verfahren ist einzustellen. 

 

III. Abschnitt 

Der Stadtsenat 

§ 32 

Geschäftsführung 

(1) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) führt in den Sitzungen des Stadtsenats 

den Vorsitz. Ein (Eine) Bürgermeister (Bürgermeisterin), der (die) beratendes Mitglied des 
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Stadtsenats ist, hat das Recht, in den Sitzungen des Stadtsenats Anträge zur 

Geschäftsordnung und in den Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich des Stadtsenats 

fallen, Anträge zu stellen. 

(2) Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) hat den Stadtsenat, so oft es die 

Geschäfte erfordern, unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einzuberufen. Er (Sie) ist 

verpflichtet, eine Sitzung so einzuberufen, dass sie innerhalb von zwei Wochen nach 

Einlangen des Verlangens stattfinden kann, wenn dies von mindestens drei Mitgliedern des 

Stadtsenats schriftlich verlangt wird. Die Sitzungen sind nicht öffentlich; § 16 Abs. 3 ist 

sinngemäß anzuwenden. Der (Die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) hat den Mitgliedern des 

Stadtsenats einen Plan über die Sitzungstermine für mindestens sechs Monate im Voraus 

(Sitzungsplan) nachweisbar zuzustellen. In diesem Fall ist die Einladung zu einer im 

Sitzungsplan aufscheinenden Stadtsenatssitzung nicht nachweisbar zuzustellen.  

(3) Zur Beschlussfähigkeit des Stadtsenats ist unter Einrechnung der Vertretenen (§ 32 

Abs. 4 letzter Satz) die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Stimmrechte erforderlich; 

neben dem (der) Vorsitzenden müssen mindestens drei weitere Mitglieder anwesend sein. 

(4) Zu einem Beschluss des Stadtsenats ist, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt 

ist, die Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

erforderlich; eine Stimmenthaltung ist zulässig, sie gilt als Ablehnung des Antrages. Soweit 

Mitglieder des Stadtsenats mit der Vertretung eines verhinderten Mitglieds betraut sind, 

kommt ihnen bei Abstimmungen sowohl ihr eigenes als auch das Stimmrecht des (der) 

Vertretenen zu. Die Betrauung kann nur durch den (die) zu Vertretenden (Vertretende) 

erfolgen. Der (Die) Vertreter (Vertreterin) hat bei den Abstimmungen für den (die) 

Vertretenen (Vertretene) das Stimmrecht auszuüben und sowohl das eigene Stimmverhalten 

als auch jenes als Vertreter (Vertreterin) klar erkennbar zu artikulieren. Er (Sie) hat bei 

namentlichen und geheimen Abstimmungen für den (die) Vertretenen (Vertretene) gesondert 

abzustimmen. § 41 ist in diesem Zusammenhang sinngemäß anzuwenden. 

(5) Der (Die) Magistratsdirektor (Magistratsdirektorin) hat an den Sitzungen des 

Stadtsenats mit beratender Stimme teilzunehmen. Der (Die) Vorsitzende sowie der 

Stadtsenat können einzelne Mitglieder des Gemeinderates, Bedienstete der Stadt sowie 

andere Personen den Sitzungen des Stadtsenats mit beratender Stimme beiziehen. 

(6) Der Stadtsenat hat eine Geschäftseinteilung zu beschließen, mit der die in seine 

Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Stadt nach 

Sachgebieten geordnet in so viele Geschäftsbereiche eingeteilt werden, als der Stadtsenat 

stimmberechtigte Mitglieder hat. Jedem stimmberechtigten Mitglied des Stadtsenats ist ein 

Geschäftsbereich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu unterstellen. 

(7) In der Geschäftseinteilung sind unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 6 jene in 

die Zuständigkeit des Stadtsenats fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs 

der Stadt zu bezeichnen, die von dem nach der Geschäftseinteilung zuständigen Mitglied 

des Stadtsenats zu besorgen sind. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass 

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung oder von besonderer finanzieller, 

wirtschaftlicher oder kultureller Wichtigkeit der kollegialen Beratung und Beschlussfassung 

vorbehalten bleiben. Insbesondere hat sich der Stadtsenat zur kollegialen Beratung und 

Beschlussfassung vorzubehalten: 
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 1. die im § 47 Abs. 3 Z 1, 2, 5 und 6 angeführten Angelegenheiten; 

 2. die Angelegenheiten gemäß § 47 Abs. 3 Z 7 (ab einem Betrag von über 5.000 Euro), 

8, 10, 12 und 13 (ab einem Betrag von über der Hälfte der in diesen Bestimmungen 

jeweils angeführten Beträge); 

 3. die Angelegenheiten gemäß § 47 Abs. 5;. 

 4. die Entscheidungen über Berufungen gegen Bescheide des Magistrats in 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Stadt (§ 64 Abs. 1). 

(8) In den gemäß Abs. 7 von den einzelnen Mitgliedern des Stadtsenats zu besorgenden 

Angelegenheiten hat der (die) Bürgermeister (Bürgermeisterin), wenn er (sie) davon 

Kenntnis erlangt, eine kollegiale Beratung und Beschlussfassung eines Geschäftsfalles 

durch den Stadtsenat herbeizuführen, wenn die vorbereitete bzw. getroffene Entscheidung 

offenkundig rechtswidrig ist. Er (Sie) hat diesen Umstand unverzüglich dem zuständigen 

Mitglied des Stadtsenats mitzuteilen und unverzüglich eine Sitzung des Stadtsenats 

einzuberufen, sofern dieser nicht ohnehin binnen einer Woche ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

(die) Bürgermeister (Bürgermeisterin) Kenntnis von der Entscheidung erlangt hat, 

zusammentreten wird. Bis zur Entscheidung des Stadtsenats ist mit der Vollziehung inne zu 

halten. 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

Zuständigkeit der Organe 

IV. Abschnitt 

§ 51 

Zuständigkeit des Magistrates 

(1) Die Geschäfte der Stadt sind durch den Magistrat zu besorgen. 

(2) Der Magistrat verfügt und entscheidet in allen behördlichen Angelegenheiten des 

eigenen Wirkungsbereiches der Stadt in erster Instanz, soweit diese nicht ausdrücklich 

einem anderen Organ vorbehalten sind. 

(3) Dem Magistrat sind außer den ihm in diesem Gesetz und in anderen gesetzlichen 

Vorschriften zugewiesenen Aufgaben folgende Angelegenheiten vorbehalten: 

 1. die selbständige Erledigung folgender Geschäfte im Rahmen des inneren 

Dienstbetriebes: 

 a) die unmittelbare laufende Verwaltung des Vermögens der Stadt; 

 b) die Veräußerung beweglicher Sachen bis zu einem Wert von 1.000 Euro; 

 c) Angelegenheiten, die unmittelbar der Erhaltung der Substanz dienen oder die 

laufend, wenn auch nicht regelmäßig, anfallen und die insbesondere in der durch 

Gesetz oder Vertrag bestimmten Weise zu besorgen sind; 

 d) die zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Anstalten und Betrieben 

erforderlichen Maßnahmen; 

 e) die dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Angelegenheiten der 

Bediensteten, soweit sie nicht ausdrücklich einem anderen Organ der Stadt 

zugewiesen sind; 

 2. die Erstattung von Vorschlägen für die Ernennung der Bediensteten im Rahmen der 

Leitung des inneren Dienstbetriebes, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist; 
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 3. die Vorbereitung der Berichterstattung und der Antragstellung sowie die Mitwirkung 

beim Vollzug nach Maßgabe der Geschäftsordnungen, soweit sie nicht anderen 

Organen vorbehalten sind. 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

Instanzenzug, Kundmachung von Verordnungen, Unterfertigung von Urkunden 

§ 64 

Instanzenzug 

(1) Gegen Bescheide eines Organs der Stadt in den in die Gesetzgebungskompetenz 

des Landes fallenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde ist die 

Berufung ausgeschlossen. 

(2) Sofern gesetzlich die Möglichkeit der Berufung nicht ausgeschlossen ist, entscheidet 

der Stadtsenat in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde über 

Berufungen gegen Bescheide des Magistrats. 

(3) Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat die in den verfahrensrechtlichen 

Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

§ 64 

Instanzenzug 

(1) Sofern nicht durch Gesetz eine andere Berufungsinstanz gegeben ist, entscheidet in 

Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Stadtsenat über Berufungen gegen 

Bescheide des Magistrates. Der Stadtsenat übt gegenüber dem Magistrat auch die in den 

verfahrensgesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen oberbehördlichen Befugnisse aus. 

(2) Gegen die Entscheidung des Stadtsenates ist eine Berufung nicht zulässig. 
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Gesetz vom 1. Juli 1988 über die Gemeindeverbände (Oö. Gemeindeverbändegesetz) 

 

4. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 19 

Instanzenzug 

(1) Gegen Bescheide der Verbandsorgane bei der Besorgung von in die 

Gesetzgebungskompetenz des Landes fallenden Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereichs der Gemeinde ist die Berufung ausgeschlossen. 

(2) Sofern gesetzlich die Möglichkeit der Berufung nicht ausgeschlossen ist, ist die 

Verbandsversammlung bei der Besorgung von Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereichs der Gemeinde Berufungsbehörde. 

§ 19 

Instanzenzug 

Bei der Besorgung von Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der 

verbandsangehörigen Gemeinden geht - sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist - der 

Instanzenzug vom Obmann bzw. vom Verbandsvorstand an die Verbandsversammlung. 
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Landesgesetz, mit dem allgemeine Bestimmungen hinsichtlich der vom Land 

Oberösterreich und den oö. Gemeinden verwalteten Abgaben erlassen werden 

(Oö. Abgabengesetz - Oö. AbgG) 

 

2. ABSCHNITT 

ZUSTÄNDIGKEIT DER ABGABENBEHÖRDEN 

§ 2 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) Sachlich zuständige Abgabenbehörden sind in den Angelegenheiten 

 1. der Landesabgaben die Landesregierung, 

 2. der von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich zu verwaltenden Abgaben 

 a) in Städten mit eigenem Statut das nach dem jeweiligen Statut zuständige Organ, 

 b) in anderen Gemeinden das nach der Oö. Gemeindeordnung 1990 zuständige 

Organ, 

 3. der von einem Gemeindeverband im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu 

verwaltenden Abgaben das nach den gesetzlichen Vorschriften über die Bildung des 

Gemeindeverbands zur Vertretung des Verbands nach außen zuständige Organ, 

 2. der von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich zu verwaltenden Abgaben 

 a) in Städten mit eigenem Statut die nach dem jeweiligen Statut zuständigen Organe, 

 b) in anderen Gemeinden die nach der Oö. Gemeindeordnung 1990 zuständigen 

Organe, 

 3. der von einem Gemeindeverband im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu 

verwaltenden Abgaben in erster Instanz das nach den gesetzlichen Vorschriften über 

die Bildung des Gemeindeverbands zur Vertretung des Verbands nach außen 

zuständige Organ, in zweiter Instanz der Verbandsausschuss, 

 4. der von den Gemeinden im vom Land übertragenen Wirkungsbereich zu 

verwaltenden Abgaben die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister, 

 5. der von einem Gemeindeverband im vom Land übertragenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde zu verwaltenden Abgaben das nach den gesetzlichen Vorschriften über die 

Bildung des Gemeindeverbands zur Vertretung des Verbands nach außen zuständige 

Organ. 

(2) Vollstreckungsbehörde ist in den Angelegenheiten 

 1. der Landesabgaben die Landesregierung, 

 2. der von den Gemeinden zu verwaltenden Abgaben die Bürgermeisterin bzw. der 

Bürgermeister, 

 3. der von einem Gemeindeverband zu verwaltenden Abgaben das nach den 

gesetzlichen Vorschriften über die Bildung des Gemeindeverbands zur Vertretung des 

Verbands nach außen zuständige Organ. 

(3) Verwaltungsstrafbehörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde. 
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3. ABSCHNITT 

BETEILIGTE IM ABGABENVERFAHREN 

§ 8 

Parteistellung 

(1) Partei ist 

 1. im Abgabenverfahren die bzw. der Abgabepflichtige, 

 2. im Berufungsverfahren in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der 

Gemeinden oder im Beschwerdeverfahren vor dem Landesverwaltungsgericht auch 

jede Person, die ein Rechtsmittel einbringt, einem Rechtsmittelverfahren beigetreten 

ist oder einen Vorlageantrag gestellt hat. 

(2) Parteien des Abgabenverfahrens sind ferner 

 1. im Verfahren über eine Zwangs-, Ordnungs- oder Mutwillensstrafe die Personen, 

gegen die eine solche Strafe verhängt wird; 

 2. im Verfahren über einen Kostenersatz die Personen, denen die Verpflichtung zum 

Kostenersatz auferlegt wird. 

(3) Andere als die genannten Personen haben die Rechtsstellung einer Partei dann und 

soweit, als sie auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften die Tätigkeiten einer 

Abgabenbehörde in Anspruch nehmen oder als sich die Tätigkeit einer Abgabenbehörde auf 

sie bezieht. 

(4) Partei im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht ist auch die Behörde, die den 

angefochtenen Bescheid erlassen hat oder deren Säumnis geltend gemacht wird.  
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Landesgesetz, mit dem die Entsorgung von Abwasser [...] geregelt wird 

(Oö. Abwasserentsorgungsgesetz 2001 - Oö. AEG 2001) 

 

7. ABSCHNITT 

Vollziehung 

§ 22 

Eigener Wirkungsbereich, Behördenzuständigkeit 

(1) Die im Landesgesetz geregelten Aufgaben - ausgenommen die Vollziehung des § 14 

Abs. 2 und des § 23 - sind von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

(2) Behörde erster Instanz in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der 

Gemeinde ist der Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat. 
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Landesgesetz über die Sicherung, die Aufbewahrung und die Nutzung von 

öffentlichem Archivgut sowie die Tätigkeit der damit betrauten Archive 

(Oö. Archivgesetz) 

 

5. ABSCHNITT 

BEHÖRDEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 16 

Behörden 

(1) Die mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes verbundenen behördlichen Aufgaben 

gemäß § 3 Abs. 6, § 4 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Z 1 sowie gemäß § 6 Abs. 6 und § 7 

Abs. 5, soweit sie Archivgut des Oö. Landesarchivs betreffen, kommen der Direktorin oder 

dem Direktor des Oö. Landesarchivs zu. Vor einer Entscheidung nach § 7 Abs. 5 ist dabei 

jene Stelle zu hören, bei der die Unterlagen angefallen sind. Für das Verfahren gilt das 

Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 - AVG. 

(2) Die auf Grund dieses Landesgesetzes den Gemeinden zukommenden Aufgaben sind 

im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. Die mit der Vollziehung dieses Landesgesetzes 

verbundenen behördlichen Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Z 2 sowie 

jene behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit kommunalem Archivgut (§ 15 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 6 Abs. 6 und § 7 Abs. 5) sind von derjenigen Gemeinde wahrzunehmen, 

die das Archivgut archiviert oder Träger des Kommunalarchivs ist oder die Sitz der 

betroffenen Einrichtung oder der betroffenen Unternehmung ist. Vor einer Entscheidung 

nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 5 ist dabei jene Stelle zu hören, bei der die 

Unterlagen angefallen sind. Das Verfahren richtet sich nach der Oö. Gemeindeordnung 1990 

oder dem jeweiligen Stadtstatut.Das Verfahren und der weitere Instanzenzug richten sich 

nach der Oö. Gemeindeordnung 1990 oder dem jeweiligen Stadtstatut. 

  



 

  Seite 20 

Landesgesetz über die Auskunftspflicht, den Datenschutz und die Weiterverwendung 

von Informationen öffentlicher Stellen (Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und 

Informationsweiterverwendungsgesetz) 

 

1. ABSCHNITT 

Auskunftspflicht 

§ 6 

Rechtsschutz 

(1) Zur Erlassung eines Bescheids gemäß § 5 ist zuständig: 

 1. wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein Gemeindeorgan ist, die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, 

 2. wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein Organ eines 

Gemeindeverbands ist, das zur Vertretung nach außen berufene Organ, 

 3. wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein Organ eines sonstigen 

landesgesetzlich eingerichteten Selbstverwaltungskörpers ist, das zur Vertretung 

nach außen berufene Organ, 

 4. wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle die Bezirksverwaltungsbehörde ist, 

diese Behörde, 

 5. wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle ein sonstiges dem Land 

organisatorisch zugeordnetes Organ ist, die Landesregierung, sofern im Abs. 2 nicht 

anderes bestimmt ist. 

(2) Wenn die zur Auskunftserteilung zuständige Stelle das Landesverwaltungsgericht ist, 

ist dieses zur Erlassung eines Bescheids gemäß § 5 zuständig. 

(3) Gegen Bescheide, die gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 erlassen wurden, kann unmittelbar 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erhoben werden. 

 

3. ABSCHNITT 

INFORMATIONSWEITERVERWENDUNG 

§ 19 

Rechtsschutz 

(1) Auf Grund eines schriftlichen Antrags der Einschreiterin oder des Einschreiters, in 

welchem das Begehren auf Weiterverwendung von Dokumenten nochmals darzulegen ist, ist 

hierüber ein Bescheid zu erlassen, wenn 

 1. dem Begehren zur Gänze oder teilweise nicht entsprochen wird (§ 12 Abs. 3 Z 2 und 

4) oder 

 2. die Einschreiterin oder der Einschreiter behauptet, dass einzelne genau zu 

bezeichnende Bestimmungen eines endgültigen Vertragsangebots (§ 12 Abs. 3 Z 3) 

nicht den Vorschriften dieses Landesgesetzes entsprechen oder 

 3. die öffentliche Stelle mit der Erledigung des Begehrens säumig ist. 

(2) Der Antrag gemäß Abs. 1 ist – außer im Fall der Säumnis – binnen zwei Wochen 

nach Zugang der ablehnenden Mitteilung oder des endgültigen Vertragsangebots 

einzubringen. Auf das Verfahren ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit 
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der Abweichung anzuwenden, dass der Bescheid spätestens acht Wochen nach Einlangen 

des Antrags zu erlassen ist. 

(3) Zur Erlassung eines Bescheids gemäß Abs. 1 ist zuständig 

 1. wenn die öffentliche Stelle die Gemeinde oder eine öffentliche Stelle im Sinn des § 11 

Z 1 lit. d  ist, die der Gemeinde zuzurechnen ist und die nicht unter Z 4 fällt, die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, 

 2. wenn die öffentliche Stelle ein Gemeindeverband oder eine öffentliche Stelle im Sinn 

des § 11 Z 1 lit. d ist, die dem Gemeindeverband zuzurechnen ist und die nicht unter 

Z 4 fällt, das zur Vertretung nach außen berufene Organ, 

 3. wenn die öffentliche Stelle ein sonstiger landesgesetzlich eingerichteter 

Selbstverwaltungskörper oder eine öffentliche Stelle im Sinn des § 11 Z 1 lit. d ist, die 

dem Selbstverwaltungskörper zuzurechnen ist und die nicht unter Z 4 fällt, das zur 

Vertretung nach außen berufene Organ, 

 4. wenn die öffentliche Stelle eine Stiftung, ein Fonds, eine Anstalt oder eine 

Körperschaft öffentlichen Rechts im Sinn des § 11 Z 1 lit. d ist, das jeweils zur 

Vertretung nach außen berufene Organ, 

 5. wenn die öffentliche Stelle die Bezirksverwaltungsbehörde  ist, diese Behörde, 

 6. in sonstigen Fällen die Landesregierung, sofern im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist. 

(4) Wenn die öffentliche Stelle das Landesverwaltungsgericht ist, ist dieses zur 

Erlassung eines Bescheids gemäß Abs. 1 zuständig. 

(5) Gegen Bescheide, die gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 erlassen wurden, kann unmittelbar 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erhoben werden.  

(5)(6) In Verfahren nach diesem Abschnitt ist die öffentliche Stelle Partei und berechtigt, 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.  
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Landesgesetz vom 5. Mai 1994, mit dem eine Bauordnung für Oberösterreich erlassen 

wird (Oö. Bauordnung 1994 - Oö. BauO 1994) 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

Baubewilligung, Bauanzeige und Bauausführung 

1. Abschnitt 

Baubewilligung, Bauanzeige und Ausnahme hievon 

§ 33 

Übergangene Parteien 

(1) Parteien, die vor oder bei der Bauverhandlung keine Einwendungen erheben 

konnten, weil sie zu dieser Verhandlung entgegen § 32 Abs. 1 nicht geladen wurden, gelten 

als übergangene Parteien. 

(2) Je nach dem Stand des Baubewilligungsverfahrens sind übergangene Parteien auf 

ihren Antrag hin in dieses Verfahren wie folgt nachträglich einzubeziehen: 

 1. bis zur Erlassung des Bescheides der Baubehörde erster Instanz durch Gewährung 

des Parteiengehörs zum Baubewilligungsantrag und zum Ergebnis des hierüber 

bereits durchgeführten Ermittlungsverfahrens; 

 2. nach Erlassung des Baubewilligungsbescheides erster Instanz durch Zustellung einer 

Bescheidausfertigung. 

(3) Im Rahmen des Parteiengehörs (Abs. 2 Z 1) können übergangene Parteien alles 

vorbringen, was sie ansonsten bis zur oder bei der Bauverhandlung gegen das Bauvorhaben 

einzuwenden berechtigt gewesen wären. Übergangene Parteien haben jedoch keinen 

Rechtsanspruch auf Wiederholung der mündlichen Bauverhandlung. 

(3) Sowohl im Rahmen des Parteiengehörs (Abs. 2 Z 1) als auch in einer gegen den 

Baubewilligungsbescheid (Abs. 2 Z 2) allenfalls erhobenen Berufung können übergangene 

Parteien alles vorbringen, was sie ansonsten bis zur oder bei der Bauverhandlung gegen das 

Bauvorhaben einzuwenden berechtigt gewesen wären. In keinem Fall haben übergangene 

Parteien jedoch einen Rechtsanspruch auf Wiederholung der mündlichen Bauverhandlung. 

(4) Das Recht nach Abs. 2 Z 2 erlischt mit Ablauf eines Jahres ab dem Beginn der 

Bauausführung (§ 39 Abs. 1) des gegenüber den anderen Verfahrensparteien rechtskräftig 

bewilligten Bauvorhabens. 

(5) Ein Nachbar, der glaubhaft macht, dass er durch ein unvorhergesehenes oder 

unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und den kein 

Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei Wochen 

nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der 

rechtskräftigen Entscheidung über den Baubewilligungsantrag bei der Baubehörde 

Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von 

der Baubehörde zu berücksichtigen. 

(6) Wenn der Baubewilligungsbescheid entgegen § 32 Abs. 7 unter Entfall der 

Bauverhandlung erlassen wurde, obwohl ein Nachbar nicht mittels Unterschrift auf dem 

Bauplan erklärt hat, gegen das Bauvorhaben keine Einwendungen zu erheben, gelten für 

solche Personen Abs. 2 Z 2 sowie Abs. 3 und 4 sinngemäß. 
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2. Abschnitt 

Bauausführung 

§ 41 

Behördliche Bauaufsicht 

(1) Die Baubehörde kann sich jederzeit während der Bauausführung von der Einhaltung 

der gesetzlichen Bestimmungen und der Auflagen und Bedingungen des 

Baubewilligungsbescheides überzeugen. Den Organen der Baubehörde ist der Zutritt zur 

Baustelle jederzeit zu gestatten. 

(2) Bauherr, Bauführer, besondere sachverständige Personen sowie alle bei der 

Bauausführung Beschäftigten sind verpflichtet, der Baubehörde auf Verlangen alle 

erforderlichen Auskünfte zu geben. 

(3) Stellt die Baubehörde fest, daß 

 1. bewilligungspflichtige Bauvorhaben ohne Baubewilligung ausgeführt werden, 

 2. sich der Bauherr keines befugten Bauführers bedient, 

 3. der Bauherr keine besondere sachverständige Person beizieht, 

 4. Planabweichungen vorgenommen werden, die einer Baubewilligung bedürfen, 

 5. nicht entsprechende Baustoffe, Bauteile oder Bauarten verwendet werden, 

 6. entsprechende Baustoffe, Bauteile oder Bauarten unsachgemäß verwendet werden, 

 7. mangelhafte Konstruktionen ausgeführt werden oder 

 8. Bestimmungen über die Bauausführung in gröblicher Weise verletzt werden, 

hat die Baubehörde die Fortsetzung der Bauausführung bis zur Behebung des Mangels zu 

untersagen. Berufungen gegen einen solchen Bescheid haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

(4) Wenn es sich bei Gefahr im Verzug um unaufschiebbare Maßnahmen handelt, kann 

die Untersagung der Fortsetzung der Bauausführung auch ohne vorangegangenes 

Ermittlungsverfahren gemäß § 57 AVG schriftlich oder mündlich erfolgen. An die 

Untersagung sind neben dem Bauherrn und dem Bauführer alle bei der Bauausführung 

Beschäftigten gebunden. 

 

VII. HAUPTSTÜCK 

Eigener Wirkungsbereich, Behörden 

§ 55 

Baubehörde, Zuständigkeit, Auskunftspflicht 

(1) Baubehörde erster Instanz in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der 

Gemeinde ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, in Städten mit eigenem Statut der 

Magistrat. 

(2) In den Angelegenheiten des § 54 Abs. 2 Z 1 haben die Baubehörden einvernehmlich 

vorzugehen. 

(3) In den Angelegenheiten des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. a und b ist Baubehörde die 

Bezirksverwaltungsbehörde.  

(4) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG entscheidet das 

Landesverwaltungsgericht, in den Angelegenheiten des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. b jedoch nur 

soweit, als nicht die Höhe der festgesetzten Entschädigung angefochten wird. 
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(4) Über Berufungen entscheidet in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der 

Gemeinderat, in Städten mit eigenem Statut der Stadtsenat. 

(4a) Über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG entscheidet das 

Landesverwaltungsgericht in Angelegenheiten 

 1. des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. a und des § 54 Abs. 2, 

 2. des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. b, soweit nicht die Höhe der festgesetzten Entschädigung 

angefochten wird. 

(5) Die Baubehörden der Gemeinden, ausgenommen der Städte mit eigenem Statut, 

können sich insbesondere auch zur Kontrolle der Einhaltung der technischen 

Bauvorschriften sowie in Fragen des Orts- und Landschaftsbildes der Sachverständigen des 

Amtes der Landesregierung bedienen. 

(6) Die Baubehörde hat nach Maßgabe des Oö. Auskunftspflicht- und 

Datenschutzgesetzes über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereichs jedermann Auskunft zu 

geben. 

§ 56 

Aufschiebende Wirkung 

(1) Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG gegen Bescheide gemäß § 41 Abs. 3 

und gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Landesgesetzes, durch die eine 

Berechtigung eingeräumt wird, haben keine aufschiebende Wirkung. 

(1) In den Angelegenheiten dieses Landesgesetzes haben Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG keine aufschiebende Wirkung, wenn durch den angefochtenen Bescheid 

eine Berechtigung eingeräumt wird. 

(2) Die Behörde hat jedoch auf Antrag der beschwerdeführenden Partei die 

aufschiebende Wirkung mit Bescheid zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende öffentliche 

Interessen entgegenstehen und nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und 

Interessen anderer Parteien mit der Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid 

eingeräumten Berechtigung für die beschwerdeführende Partei ein unverhältnismäßiger 

Nachteil verbunden wäre. 

(3) Die Beschwerde gegen einen Bescheid gemäß Abs. 2 hat keine aufschiebende 

Wirkung. 
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Landesgesetz über die Zuweisung von Landesbediensteten und Bediensteten der 

Stadt Linz zur Kepler Universitätsklinikum GmbH (Oö. Bediensteten-

Zuweisungsgesetz 2015 - Oö. B-ZG 2015) 

 

§ 5 

Diensthoheit, Dienstbehörde, Vertretung des Dienstgebers 

(1) Die Ausübung der Diensthoheit über die dem Beschäftiger (§ 2 Abs. 3) zugewiesenen 

Landesbediensteten steht der Oö. Landesregierung zu. Die Ausübung der Diensthoheit 

gegenüber den zugewiesenen Bediensteten der Stadt Linz steht den zuständigen Organen 

der Stadt Linz zu. Die mit den Aufgaben der Dienstbehörde oder des Dienstgebers betrauten 

Organe des Beschäftigers sind bezüglich der Landesbediensteten an die Weisungen der 

Oö. Landesregierung, hinsichtlich der Bediensteten der Stadt Linz an die Weisungen der 

zuständigen Organe der Stadt Linz gebunden. 

(2) Die Oö. Landesregierung ist Dienstbehörde der zugewiesenen Landesbeamtinnen 

und Landesbeamten. Sie kann dem für Personalangelegenheiten zuständigen Mitglied der 

Geschäftsführung sowie auf dessen Vorschlag auch weiteren Bediensteten gemäß §§ 3 und 

6 die Behandlung von Personalangelegenheiten der zugewiesenen Landesbeamtinnen und 

Landesbeamten zur selbstständigen Erledigung und Unterfertigung namens der 

Oö. Landesregierung übertragen. Von der Übertragung ausgeschlossen sind folgende 

Aufgaben: 

 1. Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis; 

 2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze; 

 3. Versetzungen und Zuweisungen, die über § 3 Abs. 5 oder § 8 hinausgehen; 

 4. Ruhestandsversetzungen und pensionsrechtliche Verfügungen; 

 5. Durchführung von Disziplinarverfahren. 

(3) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied der Geschäftsführung des 

Beschäftigers ist Dienstbehörde für alle dem Beschäftiger zugewiesenen Beamtinnen und 

Beamten der Stadt Linz. Die Zuständigkeit der Dienstbehörde umfasst alle 

Personalangelegenheiten, die den zuständigen Organen der Stadt Linz als Dienstbehörde 

obliegen, mit Ausnahme der 

 1. Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, 

 2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 3. Versetzungen und Zuweisungen, die über § 3 Abs. 5 hinausgehen, 

 4. Ruhestandsversetzungen und pensionsrechtlichen Verfügungen, 

 5. Durchführung von Disziplinarverfahren. 

(3) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied der Geschäftsführung des 

Beschäftigers ist Dienstbehörde erster Instanz für alle dem Beschäftiger zugewiesenen 

Beamtinnen und Beamten der Stadt Linz. Über Berufungen gegen Bescheide der 

Dienstbehörde erster Instanz entscheidet der Stadtsenat. Die Zuständigkeit der 

Dienstbehörde erster Instanz umfasst alle Personalangelegenheiten, die den zuständigen 

Organen der Stadt Linz als Dienstbehörde obliegen, mit Ausnahme der 

 1. Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, 

 2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 
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 3. Versetzungen und Zuweisungen, die über § 3 Abs. 5 hinausgehen, 

 4. Ruhestandsversetzungen und pensionsrechtlichen Verfügungen, 

 5. Durchführung von Disziplinarverfahren. 

(4) Abweichend von § 119 Abs. 3 Oö. LBG und von § 106 Abs. 3 Oö. StGBG 2002 ist 

der Beschäftiger Geschäftsstelle der Disziplinarkommission. 

(5) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied der Geschäftsführung des 

Beschäftigers ist mit der Vertretung des Landes Oberösterreich als Dienstgeber gegenüber 

allen dem Beschäftiger zugewiesenen Landesbediensteten, die nicht Landesbeamtinnen 

oder Landesbeamte sind, und gegenüber allen gemäß § 6 neu aufgenommenen 

Landesbediensteten betraut, mit Ausnahme der 

 1. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 2. Versetzungen und Zuweisungen, die über § 3 Abs. 5 oder § 8 hinausgehen. 

(6) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied der Geschäftsführung des 

Beschäftigers ist mit der Vertretung der Stadt Linz als Dienstgeber gegenüber allen dem 

Beschäftiger zugewiesenen Bediensteten der Stadt Linz, die nicht Beamtinnen oder Beamte 

der Gemeinde sind, betraut, mit Ausnahme der 

 1. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 2. Versetzungen und Zuweisungen, die über § 3 Abs. 5 hinausgehen. 

Von einer in Aussicht genommenen Dienstgeberkündigung sind die zuständigen Organe der 

Stadt Linz vorab in Kenntnis zu setzen; diese sind von einer ausgesprochenen Entlassung 

unverzüglich zu verständigen. 

(7) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied der Geschäftsführung des 

Beschäftigers kann andere Organe des Beschäftigers, die mit der Führung von 

Personalangelegenheiten betraut sind, ermächtigen, in seinem Namen die ihm übertragenen 

Aufgaben der Dienstbehörde oder des Dienstgebers wahrzunehmen. 

(8) Die im Sinn der Abs. 2 und 7 sowie § 6 Abs. 1 ermächtigten Organe sind auf der 

Homepage des Beschäftigers kundzumachen und in den Geschäftsräumen des 

Beschäftigers an allgemein einsichtiger Stelle aufzulegen. 
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Oö. Bürgermeisterbezügegesetz 1992 

 

Abschnitt II 

Artikel VI 

§ 25 

(1) Der Verbandsversammlung obliegt 

 1. die Wahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verbandsausschusses; 

 2. die Erlassung der Geschäftsordnung (§ 22 Abs. 3); 

 3. die Ausübung der in den verfahrensrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen 

oberbehördlichen Befugnisse. 

(2) Dem Verbandsausschuß obliegt die Besorgung aller dem Gemeindeverband 

zukommenden Aufgaben, soweit hiefür nicht die Verbandsversammlung oder der Obmann 

zuständig ist, und zwar insbesondere 

 1. die Beschlußfassung über den Voranschlag und über den Rechnungsabschluß des 

Gemeindeverbandes, jedoch mit der Verpflichtung, hierüber jeweils in der nächsten 

Sitzung der Verbandsversammlung schriftlich zu berichten; 

 2. die Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide des Obmannes; 

 3. die Beschlußfassung über Kauf und Verkauf sowie Darlehensaufnahmen nach 

Maßgabe des Voranschlages; 

 4. die Beschlußfassung in allen das Personal des Gemeindeverbandes betreffenden 

Angelegenheiten. 

(3) Gegen Bescheide des Verbandsausschusses ist keine Berufung zulässig. 

(4) Dem Obmann obliegt 

 1. die Vertretung des Gemeindeverbandes nach außen; 

 2. die Einberufung und Leitung der Sitzungen der Verbandsversammlung (§ 22 Abs. 2) 

und des Verbandsausschusses (§ 23 Abs. 7); 

 3. die Durchführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und des 

Verbandsausschusses, und zwar insbesondere die laufende Geschäftsführung auf 

Grund genereller Beschlüsse; 

 4. die Erlassung von Bescheiden in erster Instanz, jedoch unbeschadet des Abs. 2 Z 4; 

 5. die Leitung der Geschäftsstelle als deren Vorstand (§ 26 Abs. 2). 

(5) Im übrigen gelten für die Besorgung der dem Gemeindeverband zukommenden 

Aufgaben § 59, § 60, § 63, § 64 und § 65 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 sinngemäß. 

§ 27 

(1) Für die Haushaltsführung und die Vermögensgebarung des Gemeindeverbandes 

gelten das IV. und das V. Hauptstück der O.ö. Gemeindeordnung 1990, jedoch 

ausgenommen § 67 und § 70 bis § 72, § 76 Abs. 2, 3, 5 und 7§ 76 Abs. 2, 3 und 5, § 81 Abs. 

2 und 3, § 82, § 88 und § 89, § 92 Abs. 4 sowie § 93 Abs. 1 erster Satz, sinngemäß. 

(2) Das Anweisungsrecht (§ 81 Abs. 1 der O.ö. Gemeindeordnung 1990) steht dem 

Obmann zu. Mit Zustimmung des Verbandsausschusses kann der Obmann - unbeschadet 

seiner Verantwortlichkeit - das Anweisungsrecht dem Geschäftsführer in genau 

festzulegenden Fällen schriftlich übertragen. 
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(3) Die Führung der Kassengeschäfte des Gemeindeverbandes obliegt dem vom 

Verbandsausschuß zu bestellenden Kassenführer, bei dessen Verhinderung dem vom 

Verbandsausschuß zu bestellenden Kassenführer-Stellvertreter. Der Kassenführer darf eine 

Zahlung aus der Gemeindeverbandskasse nur auf Grund einer schriftlichen, eigenhändig 

unterfertigten Anweisung eines Anweisungsberechtigten leisten; Geldüberweisungen 

bedürfen der Mitzeichnung des Obmannes oder des Geschäftsführers. Der Obmann und in 

dessen Auftrag der Geschäftsführer haben die Geschäftsführung des Kassenführers laufend 

zu überwachen. 

(4) Abweichend von der Bestimmung des § 91 Abs. 3 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 

hat der Prüfungsausschuß die Gebarung des Gemeindeverbandes wenigstens zweimal 

jährlich anläßlich der Erstellung des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses zu 

prüfen. 
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Landesgesetz über die Schaffung einer Geodateninfrastruktur 

(Oö. Geodateninfrastrukturgesetz - Oö. GeoDIG) 

 

6. ABSCHNITT 

RECHTSSCHUTZ 

§ 16 

Rechtsmittel gegen Bescheide von Gemeindeorganen 

Wird ein Bescheid gemäß § 15 Abs. 1 bis 3 von einem Gemeindeorgan gemäß § 15 

Abs. 4 im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde erlassen, kann unmittelbar Beschwerde 

an das Landesverwaltungsgericht erhoben werden. 
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Landesgesetz über den Einheitlichen Ansprechpartner (Oö. EAP-Gesetz - Oö. EAP-G) 

 

2. Teil 

Einheitlicher Ansprechpartner 

§ 3 

Verfahren über den einheitlichen Ansprechpartner 

(1) Für den Anwendungsbereich dieses Landesgesetzes wird beim Amt der 

Oö. Landesregierung ein einheitlicher Ansprechpartner eingerichtet. Im Verfahren vor den 

Verwaltungsgerichten oder den Gemeindebehörden erster Instanz können schriftliche 

Anbringen auch beim einheitlichen Ansprechpartner eingebracht werden. 

(2) § 13 Abs. 2, 5 und 6 sowie § 33 Abs. 3 AVG sind auf Anbringen gemäß Abs. 1 

sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der einheitliche Ansprechpartner hat Anbringen gemäß Abs. 1 ohne unnötigen 

Aufschub weiterzuleiten: 

 1. wenn für die Behandlung des Anbringens eine Behörde sachlich zuständig ist, deren 

Sprengel sich mit dem Landesgebiet zumindest teilweise deckt, an die zuständige 

Stelle; 

 2. ansonsten an einen anderen einheitlichen Ansprechpartner, der das Anbringen 

gemäß Z 1 weiterzuleiten hat. Der einheitliche Ansprechpartner hat den 

Einschreitenden von einer solchen Weiterleitung zu verständigen. 

(4) Die Einbringung eines Anbringens gemäß Abs. 1 bei einem einheitlichen 

Ansprechpartner gilt außer im Fall des § 42 Abs. 1 erster Satz AVG als Einbringung bei der 

zuständigen Stelle. Ist in den Verwaltungsvorschriften eine bestimmte Form der Einbringung 

von Anbringen vorgesehen, hat der einheitliche Ansprechpartner die Einschreitende bzw. 

den Einschreitenden darauf hinzuweisen. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen erst 

mit dem dritten Werktag nach der Einbringung. 

(5) Langen beim einheitlichen Ansprechpartner andere Anbringen als solche gemäß 

Abs. 1 ein, so hat er diese ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr der bzw. des 

Einschreitenden an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder die Einschreitende bzw. den 

Einschreitenden an diese zu weisen. 
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Landesgesetz über das Dienstrecht der Bediensteten der oö. Gemeinden mit 

Ausnahme der Städte mit eigenem Statut) und Gemeindeverbände 

(Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001 - Oö. GBG 2001) 

 

1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

2. ABSCHNITT 

PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG 

§ 6 

Dienstpostenplan 

(1) Der Dienstpostenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Dienstposten der 

Beamten, der Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten auszuweisen. 

Dabei ist eine Gliederung der Dienstposten nach Verwendungsgruppen 

(Entlohnungsgruppen) und Dienstklassen vorzunehmen. 

(2) Im Dienstpostenplan dürfen Dienstposten für Beamte, Vertragsbedienstete und 

ständige sonstige Bedienstete nur in der Art und Anzahl vorgesehen werden, die zur 

Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde (des Gemeindeverbands) notwendig sind. Die 

Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gemeindeverwaltung durch Verordnung 

Richtlinien für die Festsetzung des Dienstpostenplans erlassen. 

(3) Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Neufestsetzung oder Änderung 

des Dienstpostenplans hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem 

Dienstpostenplan des vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung. 

(4) Ein Beschluss des Gemeinderats über die Änderung des Dienstpostenplans 

hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan des 

vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der Landesregierung, wenn 

 1. aus dem Gemeindevoranschlag der Gemeinde ersichtlich ist, dass die Gemeinde 

ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen kann, oder 

 2. dadurch folgende Dienstposten mit Spitzendienstklassenbewertung im Sinn des § 30a 

Abs. 1 Z 2 des Oö. Landes-Gehaltsgesetzes festgesetzt werden: 

 a) Dienstposten der Verwendungsgruppen A, B und W2; 

 b) Dienstposten der Verwendungsgruppe C, oder 

 2a. dadurch Dienstposten festgesetzt werden, die in der Dienstpostenplan-Verordnung 

keine Deckung finden oder 

 3. der Anteil der Personalaufwendungen (Abs. 5) an den Einnahmen des ordentlichen 

Haushalts 

 a) vor der Änderung des Dienstpostenplans mehr als 25% betragen hat, oder 

 b) durch die vorgesehene Änderung des Dienstpostenplans 25% übersteigen würde. 

(Anm: LGBl. Nr. 13/2006) 

(5) Personalaufwendungen im Sinn des Abs. 4 Z 3 umfassen auch die 

Pensionsaufwendungen und die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der 

Bediensteten. In Gemeinden, die ein Alten- und Pflegeheim führen, ist der Anteil dieser 
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Personalaufwendungen, die auf dieses Alten- und Pflegeheim entfallen, bei der Anwendung 

des Abs. 4 Z 3 nicht zu berücksichtigen. 

(6) Abs. 4 Z 2 lit. b und Z 3 sind auf Gemeinden über 4.500 Einwohner nicht 

anzuwenden. Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum 

Stichtag für die jeweils letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer 

Funktionsperiode stattgefunden hat, einen Wohnsitz in der Gemeinde haben. 

(7) Der Antrag auf Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans ist zu begründen; dem Antrag sind alle zur Beurteilung erforderlichen 

Angaben und Unterlagen anzuschließen. Enthält der Antrag die geforderten Angaben und 

Unterlagen nicht oder nicht vollständig, ist der Gemeinde (dem Gemeindeverband) die 

Behebung dieses Mangels mit der Wirkung aufzutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem 

Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden Frist als nicht genehmigt gilt. Macht die Gemeinde 

(der Gemeindeverband) vor Ablauf der Frist glaubhaft, dass die Frist nicht eingehalten 

werden kann, kann die Frist erstreckt werden. 

(8) Die Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans ist - 

erforderlichenfalls unter Bedingungen, Befristungen oder Auflagen - innerhalb von zwei 

Monaten ab dem Einlangen des Beschlusses bei der Landesregierung zu erteilen, wenn der 

Dienstpostenplan Abs. 2 nicht widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn in dieser 

Frist 

 1. kein Auftrag zur Mängelbehebung gemäß Abs. 7 erfolgt und 

 2. keine Untersagung erfolgt. 

Erfolgt ein Auftrag zur Mängelbehebung, beginnt die Frist ab dem Einlangen der 

geforderten Angaben oder Unterlagen bei der Landesregierung zu laufen. Z 2 gilt 

sinngemäß. 

(Anm: LGBl. Nr. 51/2002) 

(9) Bedarf die Änderung des Dienstpostenplans der Genehmigung der Landesregierung, 

darf die Änderung erst nach der Erteilung der Genehmigung oder nach ungenütztem Ablauf 

der Zwei-Monats-Frist zur öffentlichen Einsicht gemäß § 76 Abs. 7§ 76 Abs. 5 

Oö. Gemeindeordnung 1990 aufgelegt werden. § 77 der Oö. Gemeindeordnung 1990 ist in 

diesem Fall hinsichtlich der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans nicht 

anzuwenden. 

(10) Abs. 2 bis 9 gelten sinngemäß für die Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans während des Haushaltsjahrs. 

(11) Die Landesregierung ist berechtigt, im Zusammenhang mit ihren gesetzlichen 

Aufgaben als Aufsichtsbehörde oder zur Vorbereitung und Entscheidung legistischer 

Maßnahmen von den Gemeinden insbesondere Daten über den aktuellen Stand der 

Dienstposten und deren Besetzung einzuholen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die von der 

Aufsichtsbehörde verlangten Daten (gegebenenfalls auch in geeigneter elektronischer Form) 

zu übermitteln. (Anm: LGBl. Nr. 73/2008) 
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2. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE DIENSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE 

7. ABSCHNITT 

VERWENDUNG DES BEAMTEN 

§ 88 

Versetzung 

(1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte einer anderen Dienststelle zur 

dauernden Dienstleistung zugewiesen wird. 

(2) Eine Versetzung von Amts wegen ist zulässig, wenn ein wichtiges dienstliches 

Interesse daran besteht. Während des provisorischen Dienstverhältnisses ist eine 

Versetzung auch ohne ein wichtiges dienstliches Interesse zulässig. 

(3) Bei einer Versetzung an einen anderen Dienstort von Amts wegen ist auf die 

persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Beamten Bedacht zu nehmen. Eine 

Versetzung ist unzulässig, wenn sie für den Beamten einen wesentlichen wirtschaftlichen 

Nachteil bedeuten würde und ein anderer geeigneter Beamter, bei dem dies nicht der Fall ist, 

zur Verfügung steht. 

(4) Ist die Versetzung des Beamten von Amts wegen in Aussicht genommen, ist er 

davon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienststelle und Verwendung mit dem 

Beifügen zu verständigen, dass es ihm freisteht, gegen die beabsichtigte Maßnahme binnen 

zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen vorzubringen. Werden innerhalb dieser Frist 

keine Einwendungen vorgebracht, gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 

(5) Die Versetzung eines Beamten ist mit Bescheid des Bürgermeisters, die Abberufung 

eines Beamten aus der Funktion als Leiter des Gemeindeamts jedoch mit Bescheid des 

Gemeinderats zu verfügen. Eine Berufung gegen diese Bescheide hat aufschiebende 

Wirkung. 

(6) Im Fall der Versetzung an einen anderen Dienstort ist dem Beamten eine 

angemessene Übersiedlungsfrist zu gewähren. 

 

8. ABSCHNITT 

DIENSTBEURTEILUNG 

§ 98 

Festsetzung durch die Beurteilungskommission 

(1) Wurde der Beamte (die Beamtin) mit nicht zufriedenstellend, wenig zufriedenstellend 

oder zufriedenstellend beurteilt, hat die Beurteilungskommission auf Antrag des Beamten die 

Dienstbeurteilung zu überprüfen und mit Bescheid die endgültige Dienstbeurteilung 

festzusetzen. Der Antrag ist schriftlich beim Gemeindeamt, bei Gemeindeverbänden bei 

deren Geschäftsstelle einzubringen und zu begründen. Wurde der Beamte (die Beamtin) in 

zwei aufeinander folgenden Dienstbeurteilungen mit nicht zufriedenstellend beurteilt, hat die 

Beurteilungskommission von Amts wegen die letzte Dienstbeurteilung zu überprüfen und mit 

Bescheid die endgültige Dienstbeurteilung festzusetzen. 

(2) Wurde gegen den Beamten (die Beamtin) wegen eines in den Beurteilungszeitraum 

fallenden Verhaltens ein Disziplinarverfahren wegen Verdachts eines Dienstvergehens 

eingeleitet, kann das Verfahren vor der Beurteilungskommission bis zur rechtskräftigen 
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Beendigung des Disziplinarverfahrens unterbrochen werden, wenn dies für die 

Dienstbeurteilung von Bedeutung ist. 

(3) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Beurteilungskommission sind berechtigt, vor den 

Sitzungen in die Beurteilungsunterlagen Einsicht zu nehmen. 

(4) Die Beurteilungskommission ist nur bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 

(Ersatzmitgliedern) beschlussfähig. Die Beurteilungskommission fasst ihre Beschlüsse mit 

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. 

(5) Gegen Bescheide der Beurteilungskommission ist keine Berufung zulässig. 

 

4. HAUPTSTÜCK 

DISZIPLINARRECHT 

1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINES 

§ 136 

Disziplinarstrafen 

(1) Disziplinarstrafen sind 

 1. der Verweis, 

 2. die Geldbuße bis zu einer Höhe eines Monatsbezugs unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe, 

 3. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Monatsbezügen unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe, 

 4. die Versetzung in den Ruhestand mit gemindertem Ruhebezug unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe und des Pflegegelds, 

 5. die Entlassung. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und Z 3 ist von dem Monatsbezug auszugehen, der dem 

Beamten auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der Erlassung des 

erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses oder der Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige 

Kürzungen des Monatsbezugs sind bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen. Die 

Geldbußen und Geldstrafen werden erforderlichenfalls durch Abzug von den Bezügen 

hereingebracht und fließen der Gemeinde (dem Gemeindeverband) für Zwecke der 

Krankenfürsorge für Gemeindebeamte zu. 

(3) Die Versetzung in den Ruhestand kann entweder für einen bestimmten Zeitraum oder 

dauernd erfolgen. Der Abzug vom Ruhebezug oder der Abfertigung ist mit höchstens 25% 

festzusetzen. 

§ 140 

Zusammentreffen von gerichtlich oder verwaltungsbehördlich 

strafbaren Handlungen mit Dienstpflichtverletzungen 

(1) Kommt die Disziplinarkommission während des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, 

dass eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, hat sie 

gemäß § 84 StPO vorzugehen. 

(2) Hat die Disziplinarkommission Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 

Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 
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einem anhängigen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, gilt das 

Disziplinarverfahren als unterbrochen. Der beschuldigte Beamte ist davon in Kenntnis zu 

setzen. 

(3) Im Fall des Abs. 2 kann die Disziplinarkommission mit Verfahrensanordnung 

entscheiden, das Verfahren weiterzuführen, wenn dies im Interesse des Dienstbetriebs 

geboten ist oder ein berechtigtes Interesse der Beamtin bzw. des Beamten vorliegt. 

(3) Im Fall des Abs. 2 kann die Disziplinarkommission die Weiterführung des Verfahrens 

beschließen, wenn dies im Interesse des Dienstbetriebs geboten ist oder ein berechtigtes 

Interesse des Beamten vorliegt. Gegen den Beschluss der Disziplinarkommission ist kein 

abgesondertes Rechtsmittel zulässig. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, wenn 

 1. die Mitteilung 

 a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens nach der StPO 

oder über den (vorläufigen) Rücktritt von der Verfolgung oder 

 b) über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder 

 2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Strafverfahren rechtskräftig 

abgeschlossen oder - wenn auch nur vorläufig - eingestellt worden ist. 

(5) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbaren 

Handlung rechtskräftig bestraft und erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung in der 

Verwirklichung des strafbaren Tatbestands, ist von der Verfolgung abzusehen, wenn 

anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinarstrafe aus spezial- oder 

generalpräventiven Gründen nicht erforderlich ist. 

(6) Die Disziplinarkommission ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils 

zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichts oder einer Entscheidung eines 

Verwaltungsgerichts gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, 

die das Gericht oder das Verwaltungsgericht als nicht erweisbar angenommen hat. 

(7) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen und bezieht sich eine strafgerichtliche 

Verurteilung oder eine verwaltungsbehördliche Bestrafung auf denselben Sachverhalt, ist 

eine Strafe nur auszusprechen, wenn und soweit dies aus spezial- oder generalpräventiven 

Gründen zusätzlich erforderlich ist. 

§ 141 

Suspendierung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat die vorläufige Suspendierung einer 

Beamtin bzw. eines Beamten zu verfügen, wenn 

 1. gegen sie bzw. ihn die Untersuchungshaft verhängt wird oder 

 2. gegen sie bzw. ihn eine rechtskräftige Anklage wegen eines der im § 26 Abs. 1 Z 4a 

angeführten Delikts vorliegt oder 

 3. durch ihre bzw. seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihr bzw. ihm zur Last 

gelegten Dienstpflicht-verletzung das Ansehen des Amtes oder wesentliche 

Interessen des Dienstes gefährdet würden. 

Gegen die vorläufige Suspendierung ist keine Berufung zulässig. Die Staatsanwaltschaft hat 

die Dienstbehörde umgehend vom Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen die 
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Beamtin bzw. den Beamten wegen eines im § 26 Abs. 1 Z 4a angeführten Delikts zu 

verständigen. 

(2) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der Disziplinarkommission und der 

Dienstnehmervertretung mitzuteilen. Die Disziplinarkommission hat ohne unnötigen 

Aufschub unter Berücksichtigung der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen über die 

Suspendierung zu entscheiden. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit dem Tag 

dieser Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bei der Disziplinarkommission 

bereits anhängig, hat diese über die Suspendierung zu entscheiden. 

(3) Jede durch Beschluss der Disziplinarkommission verfügte Suspendierung hat die 

Kürzung des Monatsbezugs des Beamten - unter Ausschluss der Kinderbeihilfe - auf zwei 

Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die Disziplinarkommission kann auf 

Antrag des Beamten oder von Amts wegen die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn 

und soweit dies zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhalts des Beamten und 

seiner Familienangehörigen, für die er sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist. 

(4) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluss des 

Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Beamten 

maßgebend gewesen sind, vorher weg, ist die Suspendierung von der Disziplinarkommission 

unverzüglich aufzuheben. 

(5) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten vermindert oder aufgehoben, wirkt 

diese Verfügung auf den Tag der Suspendierung zurück. 

 

3. ABSCHNITT 

DISZIPLINARVERFAHREN 

§ 153 

Verweisung zur mündlichen Verhandlung 

(1) Nach Abschluss der Disziplinaruntersuchung hat der (die) Untersuchungsführer(in) 

das Ergebnis der Disziplinaruntersuchung der Disziplinarkommission vorzulegen. 

(2) Verweist die Disziplinarkommission gemäß Abs. 1 die Sache zur mündlichen 

Verhandlung, müssen im Verweisungsbeschluss die Anschuldigungspunkte bestimmt 

angeführt und die Verfügungen bezeichnet werden, die zur Vorbereitung der mündlichen 

Verhandlung zu treffen sind. Der Verweisungsbeschluss ist eine 

Verfahrensanordnung.Gegen den Verweisungsbeschluss ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(3) Binnen einer Woche nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses können die 

Parteien weitere Anträge stellen, über die die Disziplinarkommission entscheidet. 

§ 154 

Mündliche Verhandlung 

(1) Der Tag der mündlichen Verhandlung wird vom (von der) Vorsitzenden der 

Disziplinarkommission bestimmt. Hiezu sind die Parteien unter gleichzeitiger Bekanntgabe 

des Verweisungsbeschlusses und der Zusammensetzung der Disziplinarkommission 

mindestens zwei Wochen vorher zu laden. Der (Die) Beschuldigte hat das Recht, binnen 

einer Woche nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses ein Mitglied der 

Disziplinarkommission ohne Angabe von Gründen abzulehnen; für das abgelehnte Mitglied 
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ist ein Ersatzmitglied einzuberufen. Die Disziplinarkommission kann das persönliche 

Erscheinen des (der) Beschuldigten zur mündlichen Verhandlung anordnen. 

(2) Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Auf Verlangen des Beschuldigten dürfen bei der 

mündlichen Verhandlung bis zu drei Gemeindebeamte (Beamte eines Gemeindeverbands) 

als Vertrauenspersonen anwesend sein. Die Beratungen und Abstimmungen erfolgen in 

geheimer Sitzung. Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den Inhalt der Verhandlung sind 

untersagt; ein Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot ist eine Dienstpflichtverletzung. 

(3) Die Verhandlung beginnt mit der Verlesung des Verweisungsbeschlusses. Hierauf 

folgt die Vernehmung des Beschuldigten, der vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen 

und, soweit erforderlich, die Verlesung der im Untersuchungsverfahren aufgenommenen 

Niederschriften und Urkunden. 

(4) Die Parteien und ihre Vertreter(innen) sowie die Mitglieder der Disziplinarkommission 

haben das Recht, sich zu den einzelnen vorgebrachten Beweismitteln zu äußern und Fragen 

an jede Person, die vernommen wird, zu stellen. Den Parteien und ihren Vertreterinnen bzw. 

Vertretern steht außerdem das Recht zu, weitere Beweisanträge zu stellen, über die von der 

Disziplinarkommission mit Verfahrensanordnung sofort zu entscheiden ist.Den Parteien und 

ihren Vertretern steht außerdem das Recht zu, weitere Beweisanträge zu stellen, über die 

ohne Zulassung eines gesonderten Rechtsmittels von der Disziplinarkommission sofort zu 

erkennen ist. 

(5) Niederschriften über die Vernehmung des Beschuldigten oder von Zeugen sowie die 

Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, wenn 

 1. die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist 

oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder 

Gebrechlichkeit oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus anderen erheblichen 

Gründen nicht verlangt werden kann oder 

 2. die in der mündlichen Verhandlung Vernommenen in wesentlichen Punkten von ihren 

früheren Aussagen abweichen oder 

 3. Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder Beschuldigte die Aussage verweigern 

oder 

 4. alle anwesenden Parteien zustimmen. 

Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsaufnahmen, Fotos oder Urkunden, müssen 

dem Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm Gelegenheit zu geben, sich dazu zu 

äußern. 

(6) Dem (Der) Beschuldigten steht das Schlusswort zu. 

(7) Im Rahmen der Abs. 3 bis 6 bestimmt und leitet der Vorsitzende den Gang der 

Verhandlung. 

(8) Die Disziplinarkommission ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die 

mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. Wurde die Verhandlung vertagt, 

hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Verhandlung die wesentlichen Vorgänge 

der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und den sonst zu berücksichtigenden Akten 

mündlich vorzutragen. Die Verhandlung ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die 

Zusammensetzung der Disziplinarkommission geändert hat oder seit der Vertagung mehr als 

drei Monate verstrichen sind. 
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(9) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat sich die Disziplinarkommission zur 

Beratung zurückzuziehen. Unmittelbar nach dem Beschluss der Disziplinarkommission ist 

das Erkenntnis samt den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden. 

(10) Über die mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die Namen 

der Anwesenden und eine Darstellung des Gangs der Verhandlung in allen wesentlichen 

Punkten zu enthalten hat. Über die Beratungen und Abstimmungen ist eine gesonderte 

Niederschrift zu führen. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu 

unterzeichnen. 

§ 160 

Vollzug des Erkenntnisses 

(1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Eintritt der Rechtskraft eine 

Ausfertigung des Erkenntnisses der Disziplinarkommission dem Bürgermeister zuzustellen, 

der den Vollzug zu veranlassen hat, sofern die verhängte Disziplinarstrafe nicht bedingt 

nachgesehen wurde. 

(2) Die Geldstrafen und Geldbußen sind hereinzubringen: 

 1. beim Beamten des Dienststands durch Abzug vom Monatsgehalt und 

 2. beim Beamten des Ruhestands durch Abzug vom Ruhebezug. 

(3) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission kann auf Antrag des Bestraften die 

Abstattung einer Geldstrafe in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Hiebei ist auf die 

persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Bedacht 

zu nehmen. Gegen die Entscheidung ist keine Berufung zulässig. 

(4) Entfallen 

(5) Im Fall des Todes des Beamten oder des Austritts aus dem Dienstverhältnis erlischt 

die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe. 
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Landesgesetz über die Zuweisung von Gemeindebediensteten 

(Oö. Gemeindebediensteten-Zuweisungsgesetz - Oö. GZG) 

 

§ 5 

Diensthoheit; Dienstbehörde; Vertretung des Dienstgebers 

(1) Die Ausübung der Diensthoheit gegenüber den dem Beschäftiger im Sinn des § 3 

zugewiesenen Bediensteten steht der Gemeinde (dem Gemeindeverband) zu. Die mit den 

Aufgaben der Dienstbehörde oder des Dienstgebers betrauten Organe des Beschäftigers 

sind an die Weisungen der Gemeinde (des Gemeindeverbands) gebunden. 

(2) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied des Vorstands oder der 

Geschäftsführung des Beschäftigers ist Dienstbehörde für alle dem Beschäftiger 

zugewiesenen Beamtinnen und Beamten der Gemeinde (des Gemeindeverbands). Die 

Zuständigkeit der Dienstbehörde umfasst alle Personalangelegenheiten, die der Gemeinde 

(dem Gemeindeverband) als Dienstbehörde obliegen, mit Ausnahme der 

 1. Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, 

 2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 3. Dienstzuteilungen und Versetzungen von Bediensteten zur Gemeinde (zum 

Gemeindeverband), 

 4. Ruhestandsversetzungen und Ruhegenussberechnungen sowie 

 5. Durchführung von Disziplinarverfahren. 

(2) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied des Vorstands oder der 

Geschäftsführung des Beschäftigers ist Dienstbehörde erster Instanz für alle dem 

Beschäftiger zugewiesenen Beamten der Gemeinde (des Gemeindeverbands). Über 

Berufungen gegen Bescheide der Dienstbehörde erster Instanz entscheidet der Gemeinderat 

(die Verbandsversammlung), bei Statutarstädten der Stadtsenat. Die Zuständigkeit der 

Dienstbehörde erster Instanz umfasst alle Personalangelegenheiten, die der Gemeinde (dem 

Gemeindeverband) als Dienstbehörde obliegen, mit Ausnahme der 

 1. Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, 

 2. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 3. Dienstzuteilungen und Versetzungen von Bediensteten zur Gemeinde (zum 

Gemeindeverband), 

 4. Ruhestandsversetzungen und Ruhegenussberechnungen sowie 

 5. Durchführung von Disziplinarverfahren. 

(3) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied des Vorstands oder der 

Geschäftsführung des Beschäftigers ist mit der Vertretung der Gemeinde (des 

Gemeindeverbands) als Dienstgeber gegenüber allen dem Beschäftiger zugewiesenen 

Bediensteten der Gemeinde (des Gemeindeverbands), die nicht Beamtinnen oder Beamte 

der Gemeinde (des Gemeindeverbands) sind, betraut, mit Ausnahme der 

 1. Erlassung von Verordnungen auf Grund der Dienstrechtsgesetze, 

 2. Dienstzuteilungen und Versetzungen von Bediensteten zur Gemeinde (zum 

Gemeindeverband) sowie 

 3. Beendigung von privatrechtlichen Dienstverhältnissen der zugewiesenen 

Bediensteten, soweit nicht aus verwaltungsökonomischen Gründen diese 
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Zuständigkeit durch Verordnung des Gemeinderats (der Verbandsversammlung) an 

das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied des Vorstands oder der 

Geschäftsführung des Beschäftigers übertragen wird. 

(4) Das für Personalangelegenheiten zuständige Mitglied des Vorstands oder der 

Geschäftsführung kann andere Organe des Beschäftigers, die mit der Führung von 

Personalangelegenheiten betraut sind, ermächtigen, in seinem Namen die ihm übertragenen 

Aufgaben der Dienstbehörde oder des Dienstgebers wahrzunehmen. 

(5) Die im Sinn des Abs. 4 ermächtigten Organe sind durch Anschlag auf der Amtstafel 

jeder zuweisenden Gemeinde (jedes zuweisenden Gemeindeverbands) kundzumachen 

sowie in den Geschäftsräumen des Beschäftigers an allgemein einsichtiger Stelle 

bekanntzumachen. 
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Landesgesetz über das Dienst- und Gehaltsrecht der Bediensteten der oö. Gemeinden 

(mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut) und Gemeindeverbände 

(Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 - Oö. GDG 2002) 

 

1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

2. ABSCHNITT 

PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG 

§ 7 

Dienstpostenplan 

(1) Der Dienstpostenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Dienstposten der 

Beamten, der Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten auszuweisen. 

Dabei ist eine Gliederung der Dienstposten nach Funktionslaufbahnen (GD 1 bis GD 25) und 

Verwendungen (§ 2 Z 5) vorzunehmen. 

(2) Im Dienstpostenplan dürfen Dienstposten für Beamte, Vertragsbedienstete und 

ständige sonstige Bedienstete nur in der Art und Anzahl vorgesehen werden, die zur 

Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde notwendig sind. Die Landesregierung kann unter 

Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

der Gemeindeverwaltung durch Verordnung Richtlinien für die Festsetzung des 

Dienstpostenplans erlassen. 

(3) Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Neufestsetzung oder Änderung 

des Dienstpostenplans hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem 

Dienstpostenplan des vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung. 

(4) Ein Beschluss des Gemeinderats über die Änderung des Dienstpostenplans 

hinsichtlich der Anzahl oder der Art der Dienstposten gegenüber dem Dienstpostenplan des 

vorausgegangenen Haushaltsjahrs bedarf der Genehmigung der Landesregierung, wenn 

 1. aus dem Gemeindevoranschlag der Gemeinde ersichtlich ist, dass die Gemeinde 

ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen kann, oder 

 2. dadurch Dienstposten festgesetzt werden, 

 a) die in der Dienstpostenplan-Verordnung keine Deckung finden oder 

 b) die abweichend vom Gutachten der Aufsichtsbehörde nach § 185 Abs. 2 in eine 

höherwertige Funktionslaufbahn eingereiht werden, 

 3. der Anteil der Personalaufwendungen (Abs. 5) an den Einnahmen des ordentlichen 

Haushalts 

 a) vor der Änderung des Dienstpostenplans mehr als 25% betragen hat, oder 

 b) durch die vorgesehene Änderung des Dienstpostenplans 25% übersteigen würde. 

(5) Personalaufwendungen im Sinn des Abs. 4 Z 3 umfassen auch die 

Pensionsaufwendungen und die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der 

Bediensteten. In Gemeinden, die ein Alten- und Pflegeheim führen, ist der Anteil dieser 

Personalaufwendungen, die auf dieses Alten- und Pflegeheim entfallen, bei der Anwendung 

des Abs. 4 Z 3 nicht zu berücksichtigen. 
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(6) Abs. 4 Z 3 ist auf Gemeinden über 4.500 Einwohner nicht anzuwenden. Die 

Einwohnerzahl bestimmt sich nach der Zahl jener Personen, die zum Stichtag für die jeweils 

letzte Gemeinderatswahl, die aus Anlass des Auslaufens einer Funktionsperiode 

stattgefunden hat, einen Wohnsitz in der Gemeinde haben. 

(7) Der Antrag auf Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans ist zu begründen; dem Antrag sind alle zur Beurteilung erforderlichen 

Angaben und Unterlagen anzuschließen. Enthält der Antrag die geforderten Angaben und 

Unterlagen nicht oder nicht vollständig, ist der Gemeinde die Behebung dieses Mangels mit 

der Wirkung aufzutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu 

bestimmenden Frist als nicht genehmigt gilt. Macht die Gemeinde vor Ablauf der Frist 

glaubhaft, dass die Frist nicht eingehalten werden kann, kann die Frist erstreckt werden. 

(8) Die Genehmigung der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans ist - 

erforderlichenfalls unter Bedingungen, Befristungen oder Auflagen - innerhalb von zwei 

Monaten ab dem Einlangen des Beschlusses bei der Landesregierung zu erteilen, wenn der 

Dienstpostenplan Abs. 2 nicht widerspricht. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn in dieser 

Frist 

 1. kein Auftrag zur Mängelbehebung gemäß Abs. 7 erfolgt, 

 2. keine Untersagung erfolgt. 

Erfolgt ein Auftrag zur Mängelbehebung, beginnt die Frist ab dem Einlangen der 

geforderten Angaben oder Unterlagen bei der Landesregierung zu laufen. Z 2 gilt 

sinngemäß. 

(9) Bedarf die Änderung des Dienstpostenplans der Genehmigung der Landesregierung, 

darf die Änderung erst nach der Erteilung der Genehmigung oder nach ungenütztem Ablauf 

der Zwei-Monats-Frist zur öffentlichen Einsicht gemäß § 76 Abs. 7§ 76 Abs. 5 

Oö. Gemeindeordnung 1990 aufgelegt werden. § 77 der Oö. Gemeindeordnung 1990 ist in 

diesem Fall hinsichtlich der Neufestsetzung oder Änderung des Dienstpostenplans nicht 

anzuwenden. 

(10) Abs. 2 bis 9 gelten sinngemäß für die Neufestsetzung oder Änderung des 

Dienstpostenplans während des Haushaltsjahrs. 

(11) Die Landesregierung ist berechtigt, im Zusammenhang mit ihren gesetzlichen 

Aufgaben als Aufsichtsbehörde oder zur Vorbereitung und Entscheidung legistischer 

Maßnahmen von den Gemeinden insbesondere Daten über den aktuellen Stand der 

Dienstposten und deren Besetzung einzuholen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die von der 

Aufsichtsbehörde verlangten Daten (gegebenenfalls auch in geeigneter elektronischer Form) 

zu übermitteln. 
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3. HAUPTSTÜCK 

DIENSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE 

3. ABSCHNITT 

DISZIPLINARRECHT 

§ 50 

Zusammentreffen von gerichtlich oder verwaltungsbehördlich 

strafbaren Handlungen mit Dienstpflichtverletzungen 

(1) Kommt die Disziplinarkommission während des Disziplinarverfahrens zur Ansicht, 

dass eine von Amts wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung vorliegt, hat sie 

gemäß § 84 StPO vorzugehen.  

(2) Hat die Disziplinarkommission Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die 

Sicherheitsbehörde oder die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 

einem anhängigen gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Strafverfahren, gilt das 

Disziplinarverfahren als unterbrochen. Der (die) beschuldigte Beamte (Beamtin) ist davon in 

Kenntnis zu setzen.  

(3) Im Fall des Abs. 2 kann die Disziplinarkommission mit Verfahrensanordnung 

entscheiden, das Verfahren weiterzuführen, wenn dies im Interesse des Dienstbetriebs 

geboten ist oder ein berechtigtes Interesse des Beamten (der Beamtin) vorliegt. 

(3) Im Fall des Abs. 2 kann die Disziplinarkommission die Weiterführung des Verfahrens 

beschließen, wenn dies im Interesse des Dienstbetriebs geboten ist oder ein berechtigtes 

Interesse des Beamten (der Beamtin) vorliegt. Gegen den Beschluss der 

Disziplinarkommission ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig. 

(4) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen, wenn 

 1. die Mitteilung 

 a) der Staatsanwaltschaft über die Einstellung des Strafverfahrens nach der StPO 

oder über den (vorläufigen) Rücktritt von der Verfolgung oder 

 b) über das Absehen von der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 

bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder 

 2. das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Strafverfahren rechtskräftig 

abgeschlossen oder - wenn auch nur vorläufig - eingestellt worden ist. 

(5) Wurde der Beamte (die Beamtin) wegen einer gerichtlich oder verwaltungsbehördlich 

strafbaren Handlung rechtskräftig bestraft und erschöpft sich die Dienstpflichtverletzung in 

der Verwirklichung des strafbaren Tatbestands, ist von der Verfolgung abzusehen, wenn 

anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinarstrafe aus spezial- oder 

generalpräventiven Gründen nicht erforderlich ist. 

(6) Die Disziplinarkommission ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen Urteils 

zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichts oder einer Entscheidung eines 

Verwaltungsgerichts gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, 

die das Gericht oder das Verwaltungsgericht als nicht erweisbar angenommen hat. 

(7) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen und bezieht sich eine strafgerichtliche 

Verurteilung oder eine verwaltungsbehördliche Bestrafung auf denselben Sachverhalt, ist 

eine Strafe nur auszusprechen, wenn und soweit dies aus spezial- oder generalpräventiven 

Gründen zusätzlich erforderlich ist. 
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§ 51 

Suspendierung 

(1) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat die vorläufige Suspendierung einer 

Beamtin bzw. eines Beamten zu verfügen, wenn 

 1. gegen sie bzw. ihn die Untersuchungshaft verhängt wird oder 

 2. gegen sie bzw. ihn eine rechtskräftige Anklage wegen eines der im § 37 Abs. 1 Z 4a 

angeführten Delikts vorliegt oder 

 3. durch ihre bzw. seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihr bzw. ihm zur Last 

gelegten Dienstpflicht-verletzung das Ansehen des Amtes oder wesentliche 

Interessen des Dienstes gefährdet würden. 

Gegen die vorläufige Suspendierung ist keine Berufung zulässig. Die Staatsanwaltschaft hat 

die Dienstbehörde umgehend vom Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen die 

Beamtin bzw. den Beamten wegen eines im § 37 Abs. 1 Z 4a angeführten Delikts zu 

verständigen.  

(2) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der Disziplinarkommission und der 

Dienstnehmervertretung mitzuteilen. Die Disziplinarkommission hat ohne unnötigen 

Aufschub unter Berücksichtigung der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen über die 

Suspendierung zu entscheiden. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit dem Tag 

dieser Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bei der Disziplinarkommission 

bereits anhängig, hat diese über die Suspendierung zu entscheiden. 

(3) Jede durch Beschluss der Disziplinarkommission verfügte Suspendierung hat die 

Kürzung des Monatsbezugs des Beamten (der Beamtin) - unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe - auf zwei Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die 

Disziplinarkommission kann auf Antrag des Beamten (der Beamtin) oder von Amts wegen 

die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des 

notwendigen Lebensunterhalts des Beamten (der Beamtin) und seiner (ihrer) 

Familienangehörigen, für die er (sie) sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist.  

(4) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluss des 

Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Beamten (der 

Beamtin) maßgebend gewesen sind, vorher weg, ist die Suspendierung von der 

Disziplinarkommission unverzüglich aufzuheben. 

(5) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten (der Beamtin) vermindert oder 

aufgehoben, wirkt diese Verfügung auf den Tag der Suspendierung zurück.  

§ 63 

Verweisung zur mündlichen Verhandlung 

(1) Nach Abschluss der Disziplinaruntersuchung hat der (die) Untersuchungsführer(in) 

das Ergebnis der Disziplinaruntersuchung der Disziplinarkommission vorzulegen.  

(2) Verweist die Disziplinarkommission gemäß Abs. 1 die Sache zur mündlichen 

Verhandlung, müssen im Verweisungsbeschluss die Anschuldigungspunkte bestimmt 

angeführt und die Verfügungen bezeichnet werden, die zur Vorbereitung der mündlichen 

Verhandlung zu treffen sind. Der Verweisungsbeschluss ist eine 

Verfahrensanordnung.Gegen den Verweisungsbeschluss ist kein Rechtsmittel zulässig. 
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(3) Binnen einer Woche nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses können die 

Parteien weitere Anträge stellen, über die die Disziplinarkommission entscheidet. 

§ 64 

Mündliche Verhandlung 

(1) Der Tag der mündlichen Verhandlung wird vom (von der) Vorsitzenden der 

Disziplinarkommission bestimmt. Hiezu sind die Parteien unter gleichzeitiger Bekanntgabe 

des Verweisungsbeschlusses und der Zusammen-setzung der Disziplinarkommission 

mindestens zwei Wochen vorher zu laden. Der (Die) Beschuldigte hat das Recht, binnen 

einer Woche nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses ein Mitglied der 

Disziplinarkommission ohne Angabe von Gründen abzulehnen; für das abgelehnte Mitglied 

ist ein Ersatzmitglied einzuberufen. Die Disziplinarkommission kann das persönliche 

Erscheinen des (der) Beschuldigten zur mündlichen Verhandlung anordnen. 

(2) Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Auf Verlangen des (der) Beschuldigten dürfen bei 

der mündlichen Verhandlung bis zu drei Beamte (Beamtinnen) als Vertrauenspersonen 

anwesend sein. Die Beratungen und Abstimmungen erfolgen in geheimer Sitzung. 

Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den Inhalt der Verhandlung sind untersagt; ein 

Zuwiderhandeln gegen dieses Verbot ist eine Dienstpflichtverletzung. 

(3) Die Verhandlung beginnt mit der Verlesung des Verweisungsbeschlusses. Hierauf 

folgt die Vernehmung des (der) Beschuldigten, der vorgeladenen Zeugen (Zeuginnen) und 

Sachverständigen und, soweit erforderlich, die Verlesung der im Untersuchungsverfahren 

aufgenommenen Niederschriften und Urkunden. 

(4) Die Parteien und ihre Vertreter(innen) sowie die Mitglieder der Disziplinarkommission 

haben das Recht, sich zu den einzelnen vorgebrachten Beweismitteln zu äußern und Fragen 

an jede Person, die vernommen wird, zu stellen. Den Parteien und ihren Vertretern 

(Vertreterinnen) steht außerdem das Recht zu, weitere Beweisanträge zu stellen, über die 

von der Disziplinarkommission mit Verfahrensanordnung sofort zu entscheiden ist.Den 

Parteien und ihren Vertretern (Vertreterinnen) steht außerdem das Recht zu, weitere 

Beweisanträge zu stellen, über die ohne Zulassung eines gesonderten Rechtsmittels von der 

Disziplinarkommission sofort zu erkennen ist.  

(5) Niederschriften über die Vernehmung des (der) Beschuldigten oder von Zeugen 

(Zeuginnen) sowie die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur verlesen werden, wenn 

 1. die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist 

oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, wegen Krankheit oder 

Gebrechlichkeit oder wegen entfernten Aufenthalts oder aus anderen erheblichen 

Gründen nicht verlangt werden kann oder 

 2. die in der mündlichen Verhandlung Vernommenen in wesentlichen Punkten von ihren 

früheren Aussagen abweichen oder 

 3. Zeugen (Zeuginnen), ohne dazu berechtigt zu sein, oder Beschuldigte die Aussage 

verweigern oder 

 4. alle anwesenden Parteien zustimmen. 

Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsaufnahmen, Fotos oder Urkunden, müssen dem 

(der) Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm (ihr) Gelegenheit zu geben, sich dazu zu 

äußern. 
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(6) Dem (Der) Beschuldigten steht das Schlusswort zu. 

(7) Im Rahmen der Abs. 3 bis 6 bestimmt und leitet der (die) Vorsitzende den Gang der 

Verhandlung. 

(8) Die Disziplinarkommission ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die 

mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. Wurde die Verhandlung vertagt, 

hat der (die) Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Verhandlung die wesentlichen 

Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und den sonst zu 

berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Verhandlung ist jedoch zu wiederholen, 

wenn sich die Zusammensetzung der Disziplinarkommission geändert hat oder seit der 

Vertagung mehr als drei Monate verstrichen sind. 

(9) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat sich die Disziplinarkommission zur 

Beratung zurückzuziehen. Unmittelbar nach dem Beschluss der Disziplinarkommission ist 

das Erkenntnis samt den wesentlichen Gründen mündlich zu verkünden. 

(10) Über die mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die Namen 

der Anwesenden und eine Darstellung des Gangs der Verhandlung in allen wesentlichen 

Punkten zu enthalten hat. Über die Beratungen und Abstimmungen ist eine gesonderte 

Niederschrift zu führen. Die Niederschriften sind vom (von der) Vorsitzenden und vom (von 

der) Schriftführer(in) zu unterzeichnen. 

§ 70 

Vollzug des Erkenntnisses 

(1) Der (Die) Vorsitzende der Disziplinarkommission hat nach Eintritt der Rechtskraft 

eine Ausfertigung des Erkenntnisses der Disziplinarkommission dem (der) Bürgermeister(in) 

zuzustellen, der (die) den Vollzug zu veranlassen hat, sofern die verhängte Disziplinarstrafe 

nicht bedingt nachgesehen wurde. 

(2) Die Geldstrafen und Geldbußen sind hereinzubringen: 

 1. beim Beamten (bei der Beamtin) des Dienststands durch Abzug vom Monatsgehalt 

und 

 2. beim Beamten (bei der Beamtin) des Ruhestands durch Abzug vom Ruhebezug. 

(3) Der (Die) Vorsitzende der Disziplinarkommission kann auf Antrag des (der) 

Bestraften die Abstattung einer Geldstrafe in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Dabei ist 

auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten 

(der Beamtin) Bedacht zu nehmen. Gegen die Entscheidung ist keine Berufung zulässig. 

(4) Im Fall des Todes des Beamten (der Beamtin) oder des Austritts aus dem 

Dienstverhältnis erlischt die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe. 
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4. HAUPTSTÜCK 

DIENSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN FÜR VERTRAGSBEDIENSTETE  

UND BEAMTE 

7. ABSCHNITT 

DIENSTBEURTEILUNG 

§ 151 

Festsetzung durch die Beurteilungskommission 

(1) Wurde der (die) Beamte (Beamtin) mit nicht entsprechend beurteilt, hat die 

Beurteilungskommission auf Antrag des Beamten (der Beamtin) die Dienstbeurteilung zu 

überprüfen und mit Bescheid die endgültige Dienstbeurteilung festzusetzen. Der Antrag ist 

schriftlich beim Gemeindeamt, bei Gemeindeverbänden bei deren Geschäftsstelle, 

einzubringen und zu begründen. Wurde der Beamte (die Beamtin) in zwei aufeinander 

folgenden Dienstbeurteilungen mit nicht entsprechend beurteilt, hat die 

Beurteilungskommission von Amts wegen die letzte Dienstbeurteilung zu überprüfen und mit 

Bescheid die endgültige Dienstbeurteilung festzusetzen. 

(2) Wurde gegen den Beamten (die Beamtin) wegen eines in den Beurteilungszeitraum 

fallenden Verhaltens ein Disziplinarverfahren wegen Verdachts eines Dienstvergehens 

eingeleitet, kann das Verfahren vor der Beurteilungskommission bis zur rechtskräftigen 

Beendigung des Disziplinarverfahrens unterbrochen werden, wenn dies für die 

Dienstbeurteilung von Bedeutung ist. 

(3) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Beurteilungskommission sind berechtigt, vor den 

Sitzungen in die Beurteilungsunterlagen Einsicht zu nehmen. 

(4) Die Beurteilungskommission ist nur bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern 

(Ersatzmitgliedern) beschlussfähig. Die Beurteilungskommission fasst ihre Beschlüsse mit 

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des (der) Vorsitzenden den 

Ausschlag. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. 

(5) Gegen Bescheide der Beurteilungskommission ist keine Berufung zulässig. 
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Landesgesetz vom 24. Mai 1991 über die Personalvertretung der Bediensteten der 

Gemeinden und der Gemeindeverbände in Oberösterreich(Oö. Gemeinde-

Personalvertretungsgesetz - Oö. G-PVG) 

 

§ 37 

Aufsicht über die Personalvertretung 

(1) Der Gemeindevorstand (Stadtrat, Stadtsenat) hat als Aufsichtsbehörde die Aufsicht 

über die Rechtsperson Personalvertretung (§ 3 Abs. 5) zu führen. Die Aufsichtsbehörde wird 

auf Antrag oder von Amts wegen tätig. Zur Antragstellung an die Aufsichtsbehörde ist jede(r) 

Bedienstete berechtigt, für den (die) das betreffende Organ der Personalvertretung zuständig 

ist. 

(2) Die Aufsichtsbehörde hat Beschlüsse der Organe der Personalvertretung, die den 

Bestimmungen dieses Landesgesetzes widersprechen, aufzuheben und im übrigen 

jedenfalls die Gesetzmäßigkeit oder Gesetzwidrigkeit der den Gegenstand des Verfahrens 

bildenden Geschäftsführung festzustellen. Kommt ein Organ der Personalvertretung seinen 

Pflichten nicht nach, so kann die Aufsichtsbehörde es auffordern, unverzüglich, jedenfalls 

aber binnen 14 Tagen, tätig zu werden. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat ein Organ der Personalvertretung aufzulösen bzw. der 

Funktion zu entheben, wenn es seine Pflichten gröblich verletzt. 

(4) Gegen die Entscheidung des Gemeindevorstandes ist die Berufung an den 

Gemeinderat zulässig. 

§ 39 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Landesgesetzes bestehenden Organe der örtlichen 

Personalvertretung - sofern vorhanden - der Gemeinde, sonst vergleichbarer Art (örtliche 

Organisation der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten), haben in Vertretung der 

Interessen der Bediensteten die Geschäfte der entsprechenden Organe nach diesem 

Landesgesetz bis zur Konstituierung der neuen Organe (bzw. bis zur Annahme der Wahl) 

vorläufig zu führen und bei der Durchführung von Neuwahlen mitzuwirken. 

(2) Die erste Wahl der Personalvertreter(innen) nach den Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes ist so durchzuführen, daß die laufende Funktionsperiode einer bestehenden 

Personalvertretung in einer Gemeinde (Abs. 1) nicht abgekürzt wird, spätestens aber 

innerhalb von 36 Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes. Die ersten 

Wahlen sind vom Bürgermeister auszuschreiben. Die erstmalige Einberufung der 

Dienststellenversammlung obliegt dem (der) Leiter(in) des Gemeindeamtes, in Städten mit 

eigenem Statut dem (der) Magistratsdirektor(in). Die erstmalige Einberufung des 

Dienststellen(Zentralpersonal-)ausschusses (Konstituierung) erfolgt durch sein an 

Lebensjahren ältestes Mitglied, bei Verhinderung oder Säumigkeit durch das jeweils 

nächstälteste Mitglied. 

(3) Anläßlich der ersten Wahl der Personalvertreter(innen) obliegt die Bestellung der 

Dienststellenwahlausschüsse und des Zentralwahlausschusses dem (der) Leiter(in) des 

Gemeindeamtes, in Städten mit eigenem Statut dem (der) Magistratsdirektor(in). Jede für 

den betreffenden Ausschuß wahlwerbende Gruppe kann mindestens eine(n) Vertreter(in) 
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entsenden. Bei der Bestellung ist das Stärkeverhältnis der Wählergruppen in allenfalls 

bestehenden Organen der Personalvertretung zu berücksichtigen. Gegen diese 

Entscheidung ist ein ordentliches Rechtsmittel zulässig; darüber entscheidet der 

Gemeindevorstand endgültig. 

(4) In Gemeinden, in denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes keine 

Organe der örtlichen Personalvertretung bestehen, kann die erste Wahl der 

Personalvertreter(innen) nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes nach dem 

Inkrafttreten dieses Landesgesetzes für den Rest der Funktionsperiode der in anderen 

Gemeinden im Sinne des Abs. 1 bestehenden Personalvertretungen (das ist spätestens der 

31. März 1994) durchgeführt werden. Sofern sich bestehende Organe der örtlichen 

Personalvertretung nach dem Inkrafttreten dieses Landesgesetzes bis zur Neuwahl gemäß 

Abs. 2 auflösen, erfolgt eine allfällige Nachwahl lediglich für den Rest der laufenden 

Funktionsperiode. 
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Gesetz vom 9. Mai 1969 über die Unfallfürsorge der oberösterreichischen Gemeinden 

und Gemeindeverbände (Oö. Gemeinde-Unfallfürsorgegesetz - Oö. GUFG) 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

Schlußbestimmungen 

§ 48 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde; Zuständigkeit 

(1) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) 

sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

(2) Soweit die Vollziehung dieses Gesetzes der Gemeinde obliegt, ist die 

Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat 

zuständig. 

(2) Soweit die Vollziehung dieses Gesetzes der Gemeinde obliegt, ist in erster Instanz 

die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat, in 

zweiter Instanz der Gemeinderat, in Städten mit eigenem Statut der Stadtsenat, zuständig. 

Gegen Entscheidungen des Stadtsenates ist keine Berufung zulässig. 
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Landesgesetz vom 4. Juli 1996 über die Wahl der Mitglieder des Gemeinderates und 

des Bürgermeisters (Oö. Kommunalwahlordnung) 

 

II. HAUPTSTÜCK 

Wahlbehörden 

1. Abschnitt 

Allgemeines über die örtlichen Wahlbehörden 

§ 10 

Entschädigung und Ersatz von Barauslagen 

(1) Den Mitgliedern der Wahlbehörden und den Vertrauenspersonen gebührt auf Antrag 

der Ersatz der mit ihrer Geschäftsführung verbundenen Barauslagen sowie der Ersatz des 

tatsächlich entgangenen Arbeitsverdienstes. Diese Entschädigungen können über Beschluß 

des Gemeinderates auch in Form eines angemessenen Pauschbetrages für die Teilnahme 

an einer Sitzung der Wahlbehörde gewährt werden. Sammelanträge einer wahlwerbenden 

Partei für die Mitglieder der Wahlbehörden und Vertrauenspersonen, die sie vorgeschlagen 

hat, sind zulässig. 

(2) Über Anträge nach Abs. 1 entscheidet der Bürgermeister. Gegen die Entscheidung 

des Bürgermeisters ist eine Berufung nicht zulässig. 
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Gesetz zur Regelung des Leichen- und Bestattungswesens in Oberösterreich 

(Oö. Leichenbestattungsgesetz 1985) 

 

I. Totenbeschau 

§ 5 

Allgemeine Verhaltensregeln 

(1) Bis zur Durchführung der Totenbeschau ist die Leiche am Sterbeort zu belassen. 

Hievon kann nur mit Zustimmung des Totenbeschauers abgegangen werden, wenn dieser 

keinerlei Zweifel an der Todesursache hegt und das Belassen der Leiche am Sterbeort 

unzweckmäßig erscheint. 

(2) Eine Leiche darf erst nach Zustimmung des Totenbeschauers angekleidet, 

aufgebahrt oder eingesargt werden. 

(3) Bei plötzlichen Todesfällen, in Fällen eines gewaltsam herbeigeführten Todes oder 

bei Verdacht auf fremdes Verschulden hat die Leiche bis zur Durchführung behördlicher 

Erhebungen in unveränderter Lage zu verbleiben, sofern nicht die Vornahme von 

Wiederbelebungsversuchen notwendig oder die Veränderung der Lage der Leiche aus 

sonstigen zwingenden Gründen geboten ist. 

(4) Wäsche und Bekleidungsstücke, die vom Verstorbenen beim Eintritt des Todes 

getragen oder die für ihn verwendet wurden, dürfen nur mit Zustimmung des 

Totenbeschauers und nur nach vorhergehender gründlicher Reinigung, nötigenfalls 

Desinfizierung, anderen Personen überlassen werden. Der Totenbeschauer darf die 

Zustimmung nicht erteilen, wenn sanitätspolizeiliche Bedenken gegen die Überlassung 

bestehen. Versagt der Totenbeschauer die Zustimmung, so hat auf Antrag der Bürgermeister 

zu entscheiden, ob sanitätspolizeiliche Bedenken der Überlassung entgegenstehen. Gegen 

den Bescheid des Bürgermeisters ist eine Berufung nicht zulässig. 

(5) Jedermann ist verpflichtet, dem Totenbeschauer über alle der Feststellung der 

Todesursache dienlichen Umstände wahrheitsgetreue Auskünfte zu erteilen und die im 

Zusammenhang mit der Totenbeschau getroffenen Anordnungen des Totenbeschauers zu 

befolgen. 

III. Leichenbestattung 

§ 16 

Aufbahrung 

(1) Nach der Totenbeschau ist die Leiche in eine Leichenhalle (Leichenkammer) zu 

überführen. Im Sterbehaus oder überhaupt außerhalb einer Leichenhalle (Leichenkammer) 

darf eine Leiche nur mit Zustimmung des Totenbeschauers aufgebahrt werden. Diese 

Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn sanitätspolizeiliche oder sonstige ernste 

Bedenken gegen eine solche Aufbahrung bestehen. Versagt der Totenbeschauer die 

Zustimmung, so hat auf Antrag der Bürgermeister zu entscheiden, ob sanitätspolizeiliche 

oder sonstige ernste Bedenken der Aufbahrung außerhalb einer Leichenhalle 

(Leichenkammer) entgegenstehen. Gegen den Bescheid des Bürgermeisters ist eine 

Berufung nicht zulässig. 

(2) Ist in den die inneren Angelegenheiten regelnden Vorschriften einer gesetzlich 

anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft die Aufbahrung von Leichen bestimmter 
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Angehöriger (z. B. geistlicher Würdenträger) in einer bestimmten Weise vorgeschrieben, so 

kann die Aufbahrung in der vorgeschriebenen Weise erfolgen. Dem Bürgermeister ist jedoch 

jede Aufbahrung, die nicht nach den Vorschriften des Abs. 1 erfolgt, vorher anzuzeigen. Der 

Bürgermeister hat Bedingungen oder Auflagen solcher Art vorzuschreiben, daß dadurch jede 

gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen wird. 
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Gesetz vom 4. März 1988 über das Hilfs- und Rettungswesen im Land Oberösterreich 

(Oö. Rettungsgesetz 1988) 

 

§ 10 

Behörde 

(1) Behörde im Sinn dieses Gesetzes ist, soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, 

in Angelegenheiten des örtlichen Hilfs- und Rettungsdienstes in erster Instanz der 

Bürgermeister (Magistrat) und in Angelegenheiten der Flugrettung die Landesregierung. 

(2) Zur Durchsetzung der Pflichten gemäß § 9 Abs. 1 und 2 kann bei Gefahr im Verzug 

unmittelbare behördliche Befehls- und Zwangsgewalt ausgeübt werden. Diese Befugnisse 

können während eines Hilfs- und Rettungseinsatzes namens der Behörde auch von dem den 

Einsatz leitenden Organ der anerkannten Rettungsorganisation bzw. des Hilfs- und 

Rettungsdienstes der Gemeinde mit mehr als 25.000 Einwohnern (§ 2 Abs. 7) oder der 

anerkannten Flugrettungsorganisation wahrgenommen werden, solange kein Organ der 

Behörde anwesend ist. 

(3) Behörde zur Durchführung von Verfahren gemäß §§ 4a, 4b und 6b ist die 

Landesregierung. 
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Landesgesetz über die soziale Hilfe in Oberösterreich 

(Oö. Sozialhilfegesetz 1998 - Oö. SHG 1998) 

 

5. HAUPTSTÜCK 

ZUGANG ZU SOZIALER HILFE, VERFAHREN, RÜCKERSTATTUNG 

6. HAUPTSTÜCK 

TRÄGER SOZIALER HILFE: ORGANISATION, AUFGABEN, KOSTENTRAGUNG 

2. ABSCHNITT 

ORGANISATION DER SOZIALHILFEVERBÄNDE 

§ 37 

Haushaltsführung, Aufbringung der Mittel 

(1) Für die Haushaltsführung und die Vermögensgebarung der Sozialhilfeverbände 

gelten die Bestimmungen des IV. und des V. Hauptstückes der Oö. Gemeindeordnung 1990, 

jedoch mit Ausnahme der §§ 67 und 70 bis 72, des § 76 Abs. 2, 3, 5 und 7§ 76 Abs. 2, 3 und 

5, des § 80 Abs. 3, des § 81 Abs. 2 und 3, des § 88, des § 89 Abs. 1 und 2, des § 91, des 

§ 92 Abs. 4 sowie des § 93 Abs. 1 sinngemäß. 

(2) Der jährliche Voranschlag ist vor der Vorlage an die Verbandsversammlung durch 

zwei Wochen bei der Bezirkshauptmannschaft aufzulegen. Die Auflage ist vom Obmann 

fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, daß es jeder Person, die ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen den Entwurf 

schriftliche Bemerkungen einzubringen. Diese sind vom Obmann mit einer Äußerung der 

Verbandsversammlung vorzulegen und von dieser bei der Beratung des Voranschlages in 

Erwägung zu ziehen. Gleichzeitig mit der öffentlichen Auflegung des Voranschlagsentwurfes 

ist dieser auszugsweise unter Angabe der wesentlichen Daten jedem Mitglied der 

Verbandsversammlung zu übermitteln. 

(3) Die Verpflichtung der verbandsangehörigen Gemeinden zur Deckung des nicht 

gedeckten Finanzbedarfs des Sozialhilfeverbandes richtet sich nach den §§ 1, 3 und 4 des 

Bezirksumlagegesetzes 1960. 
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Landesgesetz über das Dienstrecht der Beamten und Beamtinnen der Städte mit 

eigenem Statut (Oö. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz 2002 - Oö. StGBG 2002) 

 

1. HAUPTSTÜCK 

DIENSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 

4. ABSCHNITT 

VERWENDUNG 

§ 20 

Versetzung 

(1) Eine Versetzung liegt vor, wenn der Beamte (die Beamtin) einer anderen 

Organisationseinheit zur dauernden Dienstleistung zugewiesen wird. 

(2) Eine Versetzung von Amts wegen ist zulässig, wenn ein wichtiges dienstliches 

Interesse daran besteht, doch darf dadurch eine Minderung der Bezüge nicht eintreten. 

(3) Ist die Versetzung eines Beamten (einer Beamtin) von Amts wegen in Aussicht 

genommen, ist er (sie) hievon schriftlich unter Bekanntgabe seiner neuen Dienststelle und 

Verwendung mit dem Beifügen zu verständigen, dass es ihm (ihr) freisteht, gegen die 

beabsichtigte Maßnahme binnen zwei Wochen nach Zustellung Einwendungen 

vorzubringen. Werden innerhalb der angegebenen Frist solche Einwendungen nicht 

vorgebracht, gilt dies als Zustimmung zur Versetzung. 

(4) Die Versetzung ist mit Bescheid zu verfügen. Eine Berufung gegen diesen Bescheid 

hat aufschiebende Wirkung. 

 

5. ABSCHNITT 

DIENSTBEURTEILUNG 

§ 31 

Festsetzung durch die Beurteilungskommission 

(1) Wurde der Beamte (die Beamtin) mit nicht zufriedenstellend, wenig zufriedenstellend 

oder zufriedenstellend beurteilt, hat die Beurteilungskommission auf Antrag des Beamten 

(der Beamtin) die Dienstbeurteilung zu überprüfen und mit Bescheid die endgültige 

Dienstbeurteilung festzusetzen. Wurde der Beamte (die Beamtin) in zwei aufeinander 

folgenden Dienstbeurteilungen mit nicht zufriedenstellend beurteilt, hat die 

Beurteilungskommission von Amts wegen die letzte Dienstbeurteilung zu überprüfen und mit 

Bescheid die endgültige Dienstbeurteilung festzusetzen. 

(2) Wurde gegen den Beamten (die Beamtin) wegen eines in den Beurteilungszeitraum 

fallenden Verhaltens ein Disziplinarverfahren wegen Verdachts eines Dienstvergehens 

eingeleitet, kann das Verfahren vor der Beurteilungskommission bis zur rechtskräftigen 

Beendigung des Disziplinarverfahrens unterbrochen werden, wenn dies für die 

Dienstbeurteilung von Bedeutung ist. 

(3) Gegen Bescheide der Beurteilungskommission ist keine Berufung zulässig. 
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10. ABSCHNITT 

RUHESTAND 

§ 92 

Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder 

Erwerbsminderung 

(1) Der Beamte (Die Beamtin) ist von Amts wegen oder auf schriftlichen Antrag in den 

Ruhestand zu versetzen, wenn er (sie) dauernd dienstunfähig ist. 

(2) Der Beamte (Die Beamtin) ist dienstunfähig, wenn er (sie) infolge seiner (ihrer) 

körperlichen oder geistigen Verfassung seine (ihre) dienstlichen Aufgaben nicht erfüllen kann 

und ihm (ihr) kein gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben er 

(sie) nach seiner (ihrer) körperlichen und geistigen Verfassung zu erfüllen imstande ist und 

der ihm (ihr) mit Rücksicht auf seine (ihre) persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse 

billigerweise zugemutet werden kann. 

(3) Die Beamtin bzw. der Beamte, die bzw. der sich im Dienststand befindet und deren 

bzw. dessen Grad der Behinderung mindestens 70 % beträgt, ist auf Antrag in den 

Ruhestand zu versetzen, wenn sie bzw. er das 720. Lebensmonat vollendet hat und eine 

Verbesserung der Behinderung ausgeschlossen ist. Der Nachweis des Grads der 

Behinderung ist durch einen entsprechenden Bescheid der zuständigen Behörde 

(Sozialministeriumservice) zu erbringen. Anträge, die nicht spätestens bis sechs Monate vor 

Ablauf des Kalendermonats, in dem die Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand 

beabsichtigt ist, gestellt werden, müssen von der Dienstbehörde vor Ablauf von weiteren 

sechs Monaten nicht berücksichtigt werden. 

(4) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

rechtskräftig wird, oder mit Ablauf des darin festgesetzten späteren Monatsletzten wirksam. 

Solange über eine zulässige und rechtzeitige BeschwerdeBerufung gegen eine Versetzung 

in den Ruhestand nicht entschieden ist, ist der Beamte (die Beamtin) im Dienststand. 

(5) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1 und 2 oder 3 ist während einer 

Suspendierung oder vorläufigen Suspendierung gemäß § 117 nicht zulässig. 

13. ABSCHNITT 

DISZIPLINARRECHT 

§ 102 

Disziplinarstrafen 

(1) Disziplinarstrafen sind 

 1. der Verweis, 

 2. die Geldbuße bis zu einer Höhe von 25% des Monatsbezugs unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe, 

 3. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Monatsbezügen unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe, 

 4. die Versetzung in den Ruhestand mit gemindertem Ruhebezug unter Ausschluss der 

Kinderbeihilfe und des Pflegegelds, 

 5. die Entlassung. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 ist von dem Monatsbezug auszugehen, der dem 

Beamten (der Beamtin) auf Grund seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der 
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Fällung des erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses beziehungsweise im Zeitpunkt der 

Verhängung der Disziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des Monatsbezugs sind 

bei der Strafbemessung nicht zu berücksichtigen. 

(3) Die Versetzung in den Ruhestand kann entweder für einen bestimmten Zeitraum oder 

dauernd erfolgen. Der Abzug vom Ruhebezug (der Abfertigung) ist mit höchstens 25% 

festzusetzen. 

§ 106 

Disziplinarbehörde 

(1) Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens gegen Beamtinnen und Beamte der 

Stadt ist beim Magistrat eine Disziplinarkommission eingerichtet. Gegen Bescheide der 

Disziplinarkommission ist keine Berufung zulässig. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder der Disziplinarkommission sind in 

Ausübung ihres Amtes selbständig und unabhängig. 

(2a) Der Gemeinderat ist berechtigt, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung 

der Disziplinarkommission zu unterrichten. Die Disziplinarkommission ist verpflichtet, die 

verlangten Auskünfte unter Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz und sonstiger 

bundesverfassungsrechtlicher Verschwiegenheitspflichten zu erteilen. 

(3) Geschäftsstelle der Disziplinarkommission ist der Magistrat. Die Geschäftsstelle hat 

für die Sitzungen der Disziplinarkommission rechtskundige Schriftführer(innen) beizustellen. 

(4) Zur vorläufigen Suspendierung und zur Erlassung von Disziplinarverfügungen ist die 

Dienstbehörde zuständig. 

§ 117 

Suspendierung 

(1) Die Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung einer Beamtin bzw. eines 

Beamten zu verfügen, wenn 

 1. gegen sie bzw. ihn die Untersuchungshaft verhängt wird oder 

 2. gegen sie bzw. ihn eine rechtskräftige Anklage wegen eines der im § 99 Abs. 1 Z 4a 

angeführten Delikts vorliegt oder 

 3. durch ihre bzw. seine Belassung im Dienst wegen der Art der ihr bzw. ihm zur Last 

gelegten Dienstpflicht-verletzung das Ansehen des Amtes oder wesentliche 

Interessen des Dienstes gefährdet würden. 

Gegen die vorläufige Suspendierung ist keine Berufung zulässig. Die Staatsanwaltschaft hat 

die Dienstbehörde umgehend vom Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen die 

Beamtin bzw. den Beamten wegen eines im § 99 Abs. 1 Z 4a angeführten Delikts zu 

verständigen. 

(2) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich der Disziplinarkommission und der 

Personalvertretung mitzuteilen. Die Disziplinarkommission hat ohne unnötigen Aufschub 

über die Suspendierung zu entscheiden. Die vorläufige Suspendierung endet spätestens mit 

dem Tag dieser Entscheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bei der 

Disziplinarkommission bereits anhängig, hat diese bei Vorliegen der im Abs. 1 genannten 

Voraussetzungen die Suspendierung zu verfügen. 

(3) Jede durch Beschluss der Disziplinarkommission verfügte Suspendierung hat die 

Kürzung des Monatsbezugs des Beamten (der Beamtin) - unter Ausschluss der 
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Kinderbeihilfe - auf zwei Drittel für die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die 

Disziplinarkommission kann auf Antrag des Beamten (der Beamtin) oder von Amts wegen 

die Kürzung vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur Aufrechterhaltung des 

notwendigen Lebensunterhalts des Beamten (der Beamtin) und seiner (ihrer) 

Familienangehörigen, für die er (sie) sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist. 

(4) Die Suspendierung endet spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluss des 

Disziplinarverfahrens. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Beamten (der 

Beamtin) maßgebend gewesen sind, vorher weg, ist die Suspendierung von der 

Disziplinarkommission unverzüglich aufzuheben. 

(5) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten (der Beamtin) vermindert oder 

aufgehoben, wird diese Verfügung mit dem Tag der Suspendierung wirksam. 

§ 129 

Ratenbewilligung, Verwendung der Strafgelder 

(1) Der (Die) Vorsitzende der Disziplinarkommission kann auf Antrag des (der) 

Bestraften die Abstattung einer Geldstrafe in höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Hiebei ist 

auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten 

(der Beamtin) Bedacht zu nehmen. 

(2) Gegen die Entscheidung des (der) Vorsitzenden ist keine Berufung zulässig. 

(2)(3) Die eingegangenen Strafgelder fließen der Stadt zu und sind für Zwecke der 

Krankenfürsorgeeinrichtung für die Beamten (Beamtinnen) der Stadt zu verwenden. 
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Landesgesetz vom 4. Juli 1996 über Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und den 

Zugang zu Informationen über die Umwelt (Oö. Umweltschutzgesetz 1996 - 

Oö. USchG) 

 

III. ABSCHNITT 

Zugang zu Informationen über die Umwelt 

§ 19 

Rechtsschutz 

(1) Werden die verlangten Umweltinformationen nicht oder nicht im begehrten Umfang 

mitgeteilt, so ist hierüber ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber zwei Monate nach 

Einlangen des Informationsbegehrens, ein Bescheid zu erlassen. Über gleichgerichtete 

Begehren kann unter einem entschieden werden. 

(1a) Wer behauptet, durch die Mitteilung von Umweltinformationen in seinen Rechten 

verletzt worden zu sein, kann die Erlassung eines Feststellungsbescheids über das 

Vorliegen der Mitteilungs- und Ablehnungsgründe im Sinn des § 17 Abs. 2 bis 4 begehren. 

(2) Für die Erlassung eines Bescheides nach Abs. 1 und 1a ist das AVG anzuwenden, 

sofern nicht für die Sache, in der die Information verweigert wird, ein anderes 

Verfahrensgesetz anzuwenden ist. 

(3) Zur Bescheiderlassung nach Abs. 1 und 1a zuständig ist 

 1. wenn die zur Mitteilung zuständige Stelle ein Gemeindeorgan oder eine natürliche 

oder juristische Person des privaten Rechts ist, die der Kontrolle der Gemeinde 

unterliegt, der Bürgermeister, 

 2. wenn die zur Mitteilung zuständige Stelle ein Organ eines Gemeindeverbands oder 

eine natürliche oder juristische Person des privaten Rechts ist, die der Kontrolle des 

Gemeindeverbands unterliegt, der Verbandsobmann, 

 3. wenn die zur Mitteilung zuständige Stelle ein Organ eines sonstigen 

Selbstverwaltungskörpers oder eine natürliche oder juristische Person des privaten 

Rechts ist, die der Kontrolle des Selbstverwaltungskörpers unterliegt, das jeweils zur 

Vertretung nach außen berufene Organ, 

 4. wenn die zur Mitteilung zuständige Stelle die Bezirksverwaltungsbehörde ist, die 

Bezirksverwaltungsbehörde, 

 4a. wenn die zur Mitteilung zuständige Stelle das Landesverwaltungsgericht ist, die 

Präsidentin bzw. der Präsident, 

 5. in allen anderen Fällen die Landesregierung. 

(3a) Eine informationspflichtige Stelle im Sinn des § 14 Abs. 1, die zur Erlassung von 

Bescheiden nicht befugt ist, hat Anträge im Sinn des Abs. 1 und Abs. 1a ohne unnötigen 

Aufschub an die nach Abs. 3 zuständige Stelle weiterzuleiten oder die Informationssuchende 

oder den Informationssuchenden an diese zu verweisen. 

(4) Gegen Bescheide, die gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes erlassen wurden, kann unmittelbar Beschwerde 

gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erhoben werden. 

 


